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1. Lage und Umfang des Plangebietes, Allgemeines

Der ca. 1,43 ha große Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 81 liegt am nördlichen
Stadtrand Barmstedts, westlich der Lutzhorner Landstraße und südlich der Straße
Knüppeldamm. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite, südöstlich der Lutzhorner
Landstraße, grenzt der nördliche Siedlungsrand von Barmstedt mit dem Friedhof und
Wohnbebauung an.

Der Geltungsbereich wird begrenzt:

¶ Im Norden durch landwirtschaftliche Flächen und die Gaststätte/Apartmentvermietung
„Landkrog“,

¶ im Westen durch eine Baumschule mit Wohnhaus,

¶ im Süden durch ein Wohnhaus im Außenbereich mit angrenzenden
landwirtschaftlichen Flächen und

¶ im Osten durch die „Lutzhorner Landstraße“ mit angrenzender Wohnbebauung im
Innenbereich und dem Barmstedter Friedhof.

Das Plangebiet liegt derzeit im planungsrechtlichen Außenbereich: Nordöstlich des
Plangebietes soll zukünftig ein Gewerbegebiet (Bebauungsplan Nr. 75) entwickelt werden.
Südlich des Plangebietes und nördlich der Gemeinbedarfsfläche Feuerwehr (Bebauungsplan
Nr. 78) sollen in Zukunft Wohnbebauung/gemischte Bebauung und/oder Flächen für das
technische Hilfswerk entwickelt werden.

Das Plangebiet selbst ist nicht bebaut.

Abbildung 1 - Luftbild mit Geltungsbereich

Quelle: ©GeoBasis-DE/LVermGeo SH/CC BY 4.0; https://geodaten.schleswig-holstein.de; in der
Quelldatei wurden Geltungsbereich und Straßennamen ergänzt
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Gehölze befinden sich hauptsächlich an den Plangebietsrändern, außerhalb des
Geltungsbereiches. Ein flächiger Schutzanspruch gemäß LNatSchG besteht für den
Geltungsbereich nicht. Gesetzlich geschützte Biotope sind im Plangebiet nicht vorhanden.

An der Nord- und Westseite des Plangebiets befinden sich zwei Gräben. Bei dem Westlichen
handelt es sich um das Verbandsgewässer K27 des WV Krückau.

Entlang der östlichen und nördlichen Plangebietsgrenze werden die Straßen „Knüppeldamm“
und die "Lutzhorner Landstraße" teilweise in den Geltungsbereich integriert, um die
sachgerechte verkehrliche Anbindung des Plangebietes abzusichern.

2. Planungserfordernis, Planungsziele

Mit dem B-Plan Nr. 81 möchte die Stadt Barmstedt die Versorgung des nördlichen
Stadtgebietes gewährleisten und die Kaufkraft im Norden Barmstedts vor Ort binden.

Die Nahversorgung der Stadt Barmstedt (rund 10.500 Einwohnerinnen und Einwohner) und
ihres Verflechtungs-/Nahbereiches (zwölf Nahbereichsgemeinden mit zusammen rd. 10.600
Einwohnerinnen und Einwohnern) wird derzeit im Wesentlichen durch den großflächigen
Lebensmittelverbrauchermarkt "Rewe" sowie die Lebensmitteldiscountmärkte "Penny", "Aldi"
und "Lidl" im Bereich der Innenstadt bzw. in einem Bereich, der die Merkmale eines zentralen
Versorgungsbereiches aufweist, sichergestellt. Zudem bestehen im zentralen Stadtgebiet
nördlich der Innenstadt ein kleinflächiger Lebensmittelmarkt "Nah&Frisch" (ehemals Standort
"Edeka") und am südöstlichen Ortseingang ein großflächiger Lebensmitteldiscountmarkt
"Netto". Alle Lebensmittelmärkte befinden sich bisher nur in der Stadtmitte und im Süden der
Stadt Barmstedt. Im Norden gibt es bisher keinen Lebensmittelmarkt.

Zudem ist es erforderlich, für eine mittelgroße Stadt wie Barmstedt zwei Vollsortimenter im
Angebot zu haben. Dieses Angebot dient auch der Versorgung der angrenzenden
Nachbargemeinden, wie z. B. der Gemeinde Lutzhorn.

Planungsziel ist damit:

¶ die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung eines
Nahversorgers bzw. Vollsortimenters.

Der Bebauungsplan wird im Regelverfahren mit Umweltbericht (gem. §§ 3, 4 BauGB)
aufgestellt.

Im gültigen Flächennutzungsplan ist der Geltungsbereich derzeit als Fläche für die
Landwirtschaft dargestellt. Da Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan entwickelt
werden, wird dieser im Parallelverfahren zum 10. Mal geändert.
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3. Übergreifendes Entwicklungskonzept

Für das derzeit landwirtschaftlich genutzte Areal südlich der Straße „Knüppeldamm“ sollen die
planungsrechtlichen Voraussetzungen für einen Vollsortimenter geschaffen werden.
Festgesetzt werden soll ein Sondergebiet Einzelhandel.

Gemäß dem Regionalplan für den Planungsraum I (1998), Seite 29, stehen im Zuge der
Weiterentwicklung der Stadt Barmstedt als Unterzentrum die Stärkung der zentralörtlichen
Funktion und die Zielsetzung, ein ausgewogenes Verhältnis von Wohn- und Arbeitsstätten zu
erreichen oder zu bewahren, im Vordergrund. Mit der Neuaufstellung des
Flächennutzungsplanes der Stadt Barmstedt im April 2006 wurden mehrere Wohnbauflächen
ausgewiesen, von denen einige bereits entwickelt werden konnten. Dem gegenüber stehen
jedoch lediglich 3 Gewerbegebiete (ca. 26,6 ha), die fast vollständig ausgelastet sind, sowie
ein wachsender Bedarf an Gewerbeflächen. Hierfür wurde die 3. Änderung des
Flächennutzungsplans aufgestellt, die weiter nördlich vom Plangebiet an der Lutzhorner
Landstraße ein Gewerbegebiet vorsieht.

Die Stadt hat in den vergangenen Jahren mehrere B-Pläne für Wohnbebauung im städtischen
Innenbereich umgesetzt. Danach stehen der Stadt keine weiteren erwerbbaren
Innenbereichsflächen mehr zur Verfügung, sodass sie sich an den Rändern ausdehnen muss
(vgl. Kapitel 4.4, Seite 14), gemäß Regionalplan ist dies nur nach Norden möglich. Hierfür sind
bereits Wohnbauflächen im Flächennutzungsplan dargestellt, um deren Ankauf sich die Stadt
derzeit bemüht.

Abbildung 2 - Übergreifendes Entwicklungskonzept

Es kristallisiert sich jedoch heraus, dass nicht alle Flächen erworben werden können, da die
Eigentümer sie weiterhin als Baumschule oder für die Landwirtschaft nutzen möchten. So wird
überlegt, die Entwicklung nach Norden über die bisher dargestellten Flächen hinaus zu steuern
(vgl. gelbe Fläche in der Abbildung 2Abbildung 2 - Übergreifendes Entwicklungskonzept). Ggf.
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werden dann Flächen im F-Plan „getauscht“, wenn der Bedarf genauer beziffert werden kann
bzw. der Flächenankauf abgeschlossen ist (vgl. grüne Fläche der Abbildung 2 -
Übergreifendes Entwicklungskonzept).

Der Bereich südlich des Plangebietes und nördlich der neuen Feuerwache soll kurzfristig
überplant werden (vgl. orangefarbene Fläche). Die Nutzungsvorschläge reichen von Wohn-
und Mischbebauung hin zu Flächen für das Technische Hilfswerk. Ein Aufstellungsbeschluss
wurde bereits gefasst.

Die städtischen Planungsziele sehen daher mit Blick auf die wohnbaulichen Entwicklungen im
nördlichen Stadtgebiet vor, die Ansiedlung eines großflächigen Lebensmittelmarktes im
nördlichen Stadtgebiet zu ermöglichen bzw. ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der
Versorgungsfunktion der Innenstadt und eines dezentralen Versorgungsstandortes im Bereich
der Wohngebiete im nördlichen Stadtgebiet zu erreichen.

Aufgrund der anvisierten weiteren städtebaulichen Entwicklung wird der
Einzelhandelsstandort nach Auffassung der Stadt Barmstedt städtebaulich integriert sein. Der
Vollsortimenter wird künftig angrenzend an den Siedlungsbereich liegen.

4. Rechtlicher Planungsrahmen

Der Aufstellung des Bebauungsplans liegen zugrunde:

¶ Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I
S. 3635), das zuletzt am 20. Dezember 2023 (BGBl. I Nr. 394, S. 1, 28) geändert
worden ist,

¶ Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November
2017 (BGBl. I S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl.
2023 I Nr. 176) geändert worden ist,

¶ die Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist,

¶ die Landesbauordnung (LBO) Schleswig-Holstein vom 06.12.2021.

4.1. Regionalplan / Landesplanung

Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB besteht für die Städte und Gemeinden eine „Anpassungspflicht“ an
die Ziele der Raumordnung und Landesplanung.

Die Ziele, Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung ergeben sich aus der

¶ am 17.12.2021 in Kraft getretenen Landesverordnung über den
Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein sowie aus

¶ dem Regionalplan für den Planungsraum I (alt) (Fortschreibung 1998).

Barmstedt stellt ein „baulich zusammenhängendes Siedlungsgebiet eines zentralen Ortes –
Unterzentrum“ dar. Die wirtschaftliche und siedlungsmäßige Entwicklung soll sich
entsprechend der Achsenkonzeption und der vorhandenen zentralörtlichen Funktion
fortsetzen. Im Zuge der Weiterentwicklung als Unterzentrum stehen die Stärkung der
zentralörtlichen Funktion und die Zielsetzung, ein ausgewogenes Verhältnis von Wohn- und
Arbeitsstätten zu erreichen oder zu bewahren, im Vordergrund. Nach dem mittlerweile
erfolgten Abschluss der südlichen Ortsrandbildung soll die künftige Bautätigkeit im
Innenbereich und im Norden fortgeführt werden.
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Abbildung 3 - Ausschnitt aus dem Regionalplan (ohne Maßstab)
Der Geltungsbereich ist mit einem blauen Kreis markiert.

4.2. Erlass der Landesplanung

Landesplanungsanzeige

Für die Fläche wurde eine Landesplanungsanzeige gestellt. Das Ministerium für Inneres,
Kommunales, Wohnen und Sport äußert sich dazu mit Stellungnahme vom 15. November
2022 wie folgt:

….Für die Prüfung, ob mit der geplanten Ansiedlung eines Vollsortimenters am nördlichen
Stadtrand und einer Verkaufsfläche von bis zu 3.000 m², die die Verkaufsfläche des bisher
größten Lebensmittelmarktes im Stadtgebiet (‚Rewe‘ mit bis zu 1.700 m² VK) deutlich
überschreitet, eine wesentliche Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit des Zentralen
Versorgungsbereiches bzw. Versorgungszentrums und der wohnortnahen Grundversorgung
der Stadt Barmstedt und der Nachbargemeinden verbunden ist, wird insoweit eine
entsprechende gutachterliche Verträglichkeitsprüfung erforderlich werden. Mit Blick auf

• die für den zentralen Versorgungsbereich aktuell bedeutsamen Ankerbetriebe
und/oder die wohnortnahe Grundversorgung,

• ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der Versorgungsfunktion der Innenstadt und
eines hierarchisch nachrangigen, dezentralen Versorgungsstandortes im Bereich der
Wohngebiete im nördlichen Stadtgebiet, und

• die Bedeutung der wohnortnahen Versorgungsstandorte in den benachbarten
Nahbereichsgemeinden, z. B. in Brande-Hörnerkirchen,

wird ggf. auch eine Reduzierung der geplanten Verkaufsfläche für den Neubau des
Lebensmittelvollsortimenters hin zu einer Herabstufung des Vollsortimenters zu einem
modernen Lebensmittelfrischemarkt (1.800 bis max. 2.000 m² VK) in den Blick zu nehmen
sein.

Für die Prüfung der Vereinbarkeit des Planvorhabens mit dem Beeinträchtigungsverbot nach
Kapitel 3.10 Ziffer 4 der Fortschreibung 2021 des LEP wird erst der Nachweis der
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raumordnerischen und städtebaulichen Verträglichkeit des Planvorhabens durch
Vorlage eines entsprechenden Verträglichkeitsgutachtens (keine wesentliche
Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit zentraler Versorgungsbereiche oder der
wohnortnahen Grundversorgung, einschließlich konzeptioneller Ansätze zur Fortentwicklung
und Ertüchtigung dieser Bereiche, in der Standortgemeinde oder in den Nachbargemeinden)
erforderlich werden. …

Č Der Maßgabe wurde durch die Erstellung einer Auswirkungsanalyse (vgl.
nachfolgendes Kapitel 4.3) gefolgt: Hierin heißt es:

„Die Prüfung des Planvorhabens in Hinblick auf die raumordnerischen Vorgaben hat
ergeben, dass das Planvorhaben die zentralen Anforderungen des LEP Schleswig-
Holstein 2021 erfüllt: Zentralitätsgebot, Integrationsgebot, Kongruenzgebot. Eine
Beeinträchtigung der Versorgungsfunktion der Städte und Gemeinden im
Untersuchungsgebiet ist ebenfalls nicht zu erwarten (Beeinträchtigungsverbot).“

Die Vorgaben der Raumordnung stehen dem geplanten Vollsortimenter daher nicht entgegen.

Schreiben des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport vom
22.02.2024 zur frühzeitigen Beteiligung

Zur frühzeitigen Beteiligung stellte die Landesplanungsbehörde Maßgaben auf, die vor der
Genehmigung der 10. F-Planänderung zwingend umzusetzen sind, nur dann stehen die Ziele
der Raumordnung nicht entgegen:

¶ Maßgaben:
o Die planungsrechtlichen Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 81 sind

dahingehend anzupassen, dass Lebensmittelvollsortimenter mit einer
Verkaufsfläche von max. 2.600 m² (oder ggf. weniger) zzgl. Vorkassenzone mit
max. 400 m² Verkaufsfläche zulässig sind.
Č Die Festsetzung wurde entsprechend angepasst.

o Nachweis spätestens zum Zeitpunkt der Genehmigung der 10. Änderung des
Flächennutzungsplans, dass auf der südlichen Nachbarfläche des
Planstandortes mindestens ein Aufstellungsbeschluss für eine Bauleitplanung
für Wohnbauflächen erfolgt ist.
Č Ein entsprechender Beschluss wurde gefasst (B-Plan 82).

o für die Entwicklung der südwestlich angrenzenden Flächen mindestens ein
belastbares Nutzungskonzept vorliegt.
Č Ein entsprechendes Nutzungskonzept wird erstellt.

¶ Hinweise:
o Prüfung der planungsrechtlichen Festsetzung einer Verkaufsfläche für den

Lebensmittelmarkt, mit der die Umsatzumverteilungsquote auf maximal 10 %
gedrückt werden würde, um negative städtebauliche Auswirkungen auf die
Barmstedter Innenstadt noch wirkungsvoller auszuschließen.
Č Es wurde eine entsprechende gutachterliche Stellungnahme zu dem

Sachverhalt eingeholt. Das Ergebnis ist, dass die Planung beibehalten
wird. Für Einzelheiten wird auf die Ergebnisse im Kapitel 4.3, Seite 12 ff.,
verwiesen.

o Mit seiner Entscheidung vom 24.11.2005 (Az. 4 C 10.04 und 14.04) hat das
BVerwG bestätigt, dass bei der Ermittlung der Verkaufsfläche alle Flächen
einzubeziehen sind, die vom Kunden betreten werden können oder die
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geeignet sind, Verkaufsabschlüsse zu fördern, bzw. zu Verkaufszwecken
eingesehen werden können, aus hygienischen oder anderen Gründen vom
Kunden aber nicht betreten werden dürfen (z. B. Fleisch- oder Käsetheke mit
Bedienung). Ebenso zur Verkaufsfläche gehören die Bereiche, in die die
Kunden nach der Bezahlung gelangen, sowie Pfandräume, die vom Kunden
betreten werden können. Eine überdachte Fläche zum Abstellen von
Einkaufswagen außerhalb des Gebäudes eines Lebensmittelmarktes ist laut
Entscheidung des BVerwG vom 09.11.2016 (Az. 4 C 1/16) dagegen nicht Teil
der Verkaufsfläche. Auch Flächen vor Notausgängen zählen laut Beschluss des
BVerwG (Az.: 4 B 9.19) nicht zur Verkaufsfläche.
Č Der Sachverhalt wird zur Kenntnis genommen.

o Maßgaben in der landesplanerischen Stellungnahme müssen für die
Feststellung der Vereinbarkeit der Bauleitplanung mit den Zielen der
Raumordnung zwingend beachtet werden und unterliegen anders als Hinweise
insoweit nicht der Abwägung durch die planende Stadt.
Č Der Sachverhalt ist bekannt. Die Maßgaben werden erfüllt.

4.3. Auswirkungsanalyse: Neuansiedlung eines
Lebensmittelmarktes

Erstellt von der CIMA Beratung + Management GmbH, Lübeck, Jan. 2023;

ergänzende gutachterliche Kurzstellungnahme vom März 2024

Bericht 2023

Gemäß Maßgabe der Landesplanung ist eine Auswirkungsanalyse von der CIMA unter
Beachtung der nachstehenden Aufgabenstellung und mit nachfolgenden Ergebnissen
erarbeitet worden.

Die Stadt Barmstedt beabsichtigt, im nördlichen Stadtgebiet an der Lutzhorner Landstraße die
planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Neuansiedlung eines
Lebensmittelfrischemarktes mit bis zu 3.000 m² Verkaufsfläche zu schaffen.

Im Rahmen der ökonomischen Wirkungsanalyse werden die Auswirkungen der geplanten
Neuansiedlung eines Lebensmittelfrischemarktes an der Lutzhorner Landstraße auf die
integrierten und wohnortnahen Nahversorgungsstrukturen in der Stadt Barmstedt und im
weiteren Untersuchungsgebiet bewertet.

Der Planvorhabenstandort erfüllt zwar heute nicht die Voraussetzungen an einen
idealtypischen Nahversorgungsstandort, da noch kein direkter Wohngebietsbezug besteht.
Unmittelbar südlich des Plangebiets soll jedoch kurzfristig Wohnbebauung realisiert werden.
Ferner wird für das südwestlich angrenzende Gebiet eine Ausweitung des kommunalen
Siedlungsgebietes diskutiert; auch hier könnte zukünftig ein gemischtes Wohnquartier
entstehen. Ebendarum klassifiziert die CIMA die Entwicklungsfläche als einen planerisch zu
befürwortenden Nahversorgungsstandort; perspektivisch ist das Plangebiet als städtebaulich
integrierte Wohngebietslage zu bewerten.

Voraussetzung für die geplante Neuansiedlung des Lebensmittelfrischemarktes ist jedoch die
Aufstellung eines Bebauungsplanes und in diesem Zusammenhang der Nachweis der
ökonomischen und städtebaulichen Verträglichkeit im Sinne § 11 Abs. 3 BauNVO.

Im Ergebnis der ökonomischen Wirkungsprognose ist festzustellen, dass für den zentralen
Versorgungsbereich der Stadt Barmstedt abwägungsrelevante Umsatzumverteilungsquoten
ermittelt wurden (13,1 % in der Branche Nahrung und Genussmittel).
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Die geplante Neuansiedlung des Lebensmittelfrischemarktes ist für den zentralen
Versorgungsbereich der Stadt Barmstedt als abwägungsrelevant zu bewerten. Aus Sicht der
CIMA überwiegen die Chancen, die sich aus der Neuansiedlung des
Lebensmittelfrischemarktes ergeben (Verbesserung der Nahversorgungssituation im
nördlichen Stadtgebiet, Steigerung der Kaufkraftbindung sowie der Kaufkraftzuflüsse in der
Gesamtstadt) gegenüber den Risiken (Umsatz- und Frequenzverluste in der Innenstadt).

Wollte man die Auswirkungen auf den zentralen Versorgungsbereich der Stadt Barmstedt
reduzieren, sollte die Verkaufsfläche des Lebensmittelfrischemarktes auf 2.600 m² (zuzüglich
Vorkassenzone) begrenzt werden. Die Umsatzumverteilungsquote im zentralen
Versorgungsbereich Barmstedt würde in diesem Fall unter 12 % liegen; negative
städtebauliche Auswirkungen wären nicht zu erwarten.

Zusammengefasst wird festgestellt:

Die Prüfung des Planvorhabens in Hinblick auf die raumordnerischen Vorgaben hat ergeben,
dass das Planvorhaben die zentralen Anforderungen des LEP Schleswig-Holstein 2021 erfüllt:
Zentralitätsgebot, Integrationsgebot, Kongruenzgebot. Eine Beeinträchtigung der
Versorgungsfunktion der Städte und Gemeinden im Untersuchungsgebiet ist ebenfalls nicht
zu erwarten (Beeinträchtigungsverbot).

Laut Gutachten überwiegen in der Abwägung die städtebaulichen Vorteile. Es wird empfohlen,
die Realisierung des geplanten Lebensmittelfrischemarktes an der Lutzhorner Landstraße zu
ermöglichen. Um die Auswirkungen auf die Barmstedter Innenstadt zu reduzieren, sollte die
Verkaufsfläche des Lebensmittelfrischemarktes jedoch auf max. 2.600 m² (zzgl.
Vorkassenzone) begrenzt werden.

Aus Sicht des Gutachtens eröffnet die Neuansiedlung eines Lebensmittelfrischemarktes im
nördlichen Barmstedter Stadtgebiet die Chance, die Nahversorgungssituation für das
Wohnumfeld nördlich der Bahntrasse nachhaltig zu verbessern. Die Attraktivität eines
Wohnquartiers hängt maßgeblich von der Quantität und der Qualität des
Nahversorgungsangebotes im Nahbereich ab.

Überdies ist eine Steigerung der Kaufkraftbindung im Stadtgebiet zu erwarten und ein
Umlenken der Kaufkraftströme u. a. aus Elmshorn nach Barmstedt. Zudem dürften weitere
Kaufkraftzuflüsse aus den Umlandgemeinden sowie durch Berufspendler*innen erzielt
werden.

Im Ergebnis ist die Maßnahme städtebaulich ausreichend begründbar und kann zielkonform
durchgeführt werden.

Das Gutachten ist Teil der Begründung. Für weitere Einzelheiten wird auf die Anlage
verwiesen.

Č Die Stadt hat das Gutachten geprüft und stimmt den Aussagen sowie insbesondere
dem Abwägungsprozess zu.

Č Im B-Plan wird eine maximale Verkaufsfläche von 2.600 m² zuzüglich 400 m² für die
Vorkassenzone festgesetzt.

Ergänzende Stellungnahme 2024

Im Ergebnis der zuvor beschriebenen gutachterlichen Stellungnahme hat die CIMA der Stadt
Barmstedt die Empfehlung ausgesprochen, die geplante Neuansiedlung des „FAMILA-
Marktes“ positiv zu begleiten. Die Verkaufsfläche des Lebensmittelfrischemarktes sollte jedoch
auf max. 2.600 m² (zzgl. Vorkassenzone) begrenzt sein. Die Umsatzumverteilungsquote im
zentralen Versorgungsbereich Barmstedt würde in diesem Fall unter 12 % liegen; negative
städtebauliche Auswirkungen wären nicht zu erwarten.
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Die Landesplanung Schleswig-Holstein hat die Genehmigung für das Planvorhaben jedoch mit
dem Hinweis verbunden, dass die Umsatzumverteilungseffekte im zentralen
Versorgungsbereich der Stadt Barmstedt auf rd. 10 % reduziert werden sollten, um die
Auswirkungen auf die Innenstadt noch wirkungsvoller auszuschließen.

Die CIMA hat in ihrer ergänzenden Stellungnahme die Frage beantwortet, welche
Verkaufsflächengröße des „FAMILA-Marktes" eine Umsatzumverteilungsquote von rd. 10 %
zur Folge hätte. Aus Sicht der CIMA ist die geplante Neuansiedlung des „FAMILA-Marktes“
mit einer Verkaufsfläche von 2.600 m² auch weiterhin als zweifelsfrei verträglich für den
zentralen Versorgungsbereich der Stadt Barmstedt zu bewerten.

Aus Sicht der CIMA eröffnet die Umsetzung der Planungen im nördlichen Barmstedter
Stadtgebiet die Chance, die Nahversorgungssituation für das Wohnumfeld nördlich der
Bahntrasse nachhaltig zu verbessern. Die Attraktivität eines Wohnquartiers hängt maßgeblich
von der Quantität und der Qualität des Nahversorgungsangebotes im Nahbereich ab.  Ferner
ist eine Steigerung der Kaufkraftbindung im Stadtgebiet zu erwarten und ein Umlenken der
Kaufkraftströme u. a. aus Elmshorn nach Barmstedt. Zudem dürften weitere Kaufkraftzuflüsse
aus den Umlandgemeinden sowie durch Berufspendelnde erzielt werden.

Wollte man dem Hinweis der Landesplanung Schleswig-Holstein folgen und die
Umsatzumverteilungsquote im zentralen Versorgungsbereich Barmstedt auf rd. 10 %
reduzieren, sollte die Verkaufsfläche des Lebensmittelfrischemarktes auf 2.400 m² begrenzt
werden. Bei der Abwägung zwischen einer Genehmigung des „FAMILA-Marktes“ mit 2.400 m²
oder 2.600 m² Verkaufsfläche sollte aus Sicht der CIMA jedoch bedacht werden, dass eine
Entscheidung für die kleinere Verkaufsfläche einer Entscheidung für die zweitbeste
Entwicklungsvariante gleichkommt.

Die geplante Verkaufsflächengröße (2.600 m²) erscheint im Hinblick auf die
Wettbewerbsstrukturen und die derzeitige Betriebstypenentwicklung im
Lebensmitteleinzelhandel angemessen. Die Gesamtverkaufsfläche bestimmt die Attraktivität
des neu geplanten Nahversorgungsstandortes und nimmt schlussendlich auch Einfluss auf die
Nachhaltigkeit der Planungen. Auch zukünftig wird die Barmstedter Innenstadt der wichtigste
Einzelhandelsstandort im Stadtgebiet bleiben.

Č Die Stadt hat sich aufgrund der vorangegangenen Erläuterungen für die Beibehaltung
der Planung entschieden und setzt weiterhin eine Verkaufsfläche von 2.600 m²
zuzüglich 400 m² Vorkassenzone fest.

4.4. Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen

Das BauGB nennt u. a. als Ziel, die Innenentwicklung zu stärken. Innenstädte und Ortskerne
sind Schlüsselfaktoren für die Stadt- und Dorfentwicklung. Sie sind zur Identifikation der Bürger
mit ihren Städten und Gemeinden unverzichtbar. Umstrukturierungsprozesse können die
Zentren allerdings in zunehmendem Maße gefährden. Es ist daher ein Ziel der Städtebaupolitik
des Bundes, die Innenentwicklung zu stärken. Dabei geht es zum einen darum, die
Neuinanspruchnahme von Flächen auf der „Grünen Wiese“ weitestgehend zu vermeiden. Die
Innenentwicklung hat zum anderen aber ebenso eine qualitative Dimension. Denn es geht
auch um die Wahrung und Stärkung der Urbanität und der Attraktivität von Städten und
Gemeinden.

Die Stadt Barmstedt hat im Vorhinein eine Betrachtung für einen Vollsortimenter samt
Stellplatzbedarf im Stadtgebiet erstellt, wobei der Fokus auf den nördlichen Bereich der Stadt
gerichtet wurde.
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Abbildung 4 - Übersichtsplan der unbebauten Flächen (nördlicher Bereich)
Blau = steht nicht zur Verfügung, Grün = umgesetzt oder im Verfahren, Rot = mittelfristige Entwicklung

Erläuterung zu den dargestellten Flächen:

1. In der Vergangenheit wurden mit den Eigentümern der nordwestlichen Flächen
Gespräche geführt. Das Ergebnis war, dass diese Flächen einer Bebauung mittel- bis
langfristig nicht zur Verfügung stehen.

2. Der B-Plan 77 (WA) ist rechtskräftig und teilweise umgesetzt; der B-Plan 55, 5.
Änderung (WA) ist bereits umgesetzt.

3. Die roten Flächen werden derzeit erworben. Die Fläche im südlichen roten Kreis ist
bereits als Wohnbaufläche im F-Plan dargestellt. Es kristallisierte sich jedoch heraus,
dass voraussichtlich nicht alle Grundstücke dieser Fläche erworben werden können,
sodass mittelfristig Ausweichflächen zwischen dieser südlichen Fläche und dem
Geltungsbereich geschaffen werden sollen. Der Siedlungsbereich wird sich somit
mittelfristig an den Geltungsbereich heran entwickeln. Die Flächen direkt an der
Lutzhorner Landstraße sollen kurzfristig entwickelt werden. Mit der Feuerwache im B-
Plan 78 (F-Plan ist genehmigt) ist hierzu der erste Schritt getan worden.

Weitere Flächen befinden sich im Außenbereich oder im Landschaftsschutzgebiet oder sind
als Gewerbegebiet oder Friedhof ausgewiesen.

Aufgrund der zuvor genannten Entwicklung und der Ausführungen im Kapitel 3, Seite 8 hat
sich die Stadt Barmstedt entschlossen, den Bebauungsplan Nr. 81 am Standort Lutzhorner
Landstr./ „Knüppeldamm“ auszuweisen. Der dringende Bedarf an einem Vollsortimenter muss
kurz- bis mittelfristig gedeckt werden. Auf eine langfristige Entwicklung der Flächen im
Privateigentum kann die Stadt Barmstedt nicht warten.

Die anvisierte Fläche ist ausreichend groß, bei weitgehender Ausnutzung des Flurstücks.
Ferner wird der Flächenbedarf durch die Verkehrsanbindung über die „Lutzhorner Landstraße“
und über die Straße „Knüppeldamm“ minimiert.

Durch die Wahl einer landwirtschaftlich genutzten Fläche entlang der viel befahrenen
Lutzhorner Landstraße im Anschluss an den künftigen Innenbereich kann die
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Inanspruchnahme von naturschutzrechtlich wertvolleren Flächen (z. B. im
Landschaftsschutzgebiet) vermieden werden.

Die zu erwartenden Eingriffe in die Umweltschutzgüter werden im Umweltbericht untersucht
und bewertet. Es werden dafür Kompensations-, Schutz- und Minimierungsmaßnahmen
genannt und teilweise festgesetzt.

Das Plangebiet befindet sich zwar im Außenbereich, jedoch stehen weitere
Innenbereichsflächen, wie oben beschrieben, nicht zur Verfügung. Zudem gehen die
Anlieferung und die Stellplatzflächen oft mit Lärmbelästigungen einher und sind im
Innenbereich meist nur mit Lärmschutz verträglich.

4.5. Flächennutzungsplan

Die Fläche ist im gültigen Flächennutzungsplan als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt.
Die Lutzhorner Landstraße ist als überörtliche Straße mit Anbauverbotszone verzeichnet.

Von der Straße "Am Friedhof" sollte in der Vergangenheit eine Ortsumgehung nach Westen
gebaut werden, die im F-Plan dargestellt ist (Strichlinie). Diese Planung ist nicht mehr aktuell.

Abbildung 5 - Ausschnitt aus dem wirksamen Flächennutzungsplan

Da Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan entwickelt werden, soll der
Flächennutzungsplan zum 10. Mal geändert werden. Dargestellt werden soll ein Sondergebiet
„Einzelhandel“, Verkehrsflächen und die Anbauverbotszone.
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4.6. Bebauungsplan

Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 81 existiert keine verbindliche
Bauleitplanung.

5. Konzeptbeschreibung

Im Rahmen einer Investorenplanung sollen:

¶ Ein Lebensmittelvollsortimenter mit einer Verkaufsfläche von max. 2.600 m²
Verkaufsfläche und

¶ eine Vorkassenzone mit weiteren Nahversorgungs- und Dienstleistungsangeboten
(Shops) sowie Gastronomiebetrieben (z. B. Bäcker, Tabak/Lotto/Zeitschriftenhandel)
von maximal 400 m² Verkaufsfläche entwickelt werden.

Abbildung 6 - Vorhabenplanung (nicht genordet)

Quelle: Langness GmbH & Co. KG, Lütjenburg, Mai 2024

Die Erschließung für den Kundenverkehr erfolgt über eine Anbindung an die Lutzhorner
Landstraße. Damit eine konfliktfreie Zulieferung des Marktes erfolgen kann, ist die
Anlieferungszone am nördlichen Plangebietsrand abgehend von der Straße Knüppeldamm
angeordnet.

Die Stellplatzanlage ist dem Gebäude vorgelagert (östlich). Es werden die inneren Stellplätze
überdacht und mit Photovoltaikanlagen versehen. Insgesamt sind derzeit bis zu 160 Stellplätze
und ca. 28 Fahrradstellplätze angedacht.
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Sowohl aus gestalterischen, mikroklimatischen und ökologischen Aspekten sollen die Ränder
des Plangebiets sowie die Dachfläche des Hauptgebäudes begrünt werden. Geplant sind u. a.
mind. 15 heimische, standortgerechte Laubbäume. Weiterhin werden die Südseite zum
Nachbarn und die Ostseite zur Lutzhorner Landstraße durch Hecken eingegrünt.

Gegenüber dem Bestandsgraben am westlichen Plangebietsrand wird ein Abstand von mind.
6 m als Pflegestreifen eingehalten. Hier ist eine private Grünfläche angeordnet, die auch der
Regenrückhaltung dienen kann.

Im Bereich der Lutzhorner Landstraße sind ein Pylonstandort sowie 6 Fahnenmasten
vorgesehen.

Gemäß schalltechnischer Untersuchung sind aufgrund der Einhaltung der Orientierungswerte
und der Immissionsgrenzwerte im Bereich der geplanten Bebauung zum Schutz vor
Verkehrslärm keine aktiven Lärmschutzmaßnahmen erforderlich.

Die Lutzhorner Landstraße wird zugunsten eines Linksabbiegers aufgeweitet. Der aus Süden
kommende Geh- und Radweg mit Entwässerungsmulde wird bis an den nördlichen
Plangebietsrand fortgeführt.

6. Städtebauliche Festsetzungen

Zur Verwirklichung der genannten Planungsziele und der beschriebenen Konzeption wird ein
„Sonstiges Sondergebiet“, Verkehrsflächen und private Grünflächen in Teilen mit der
Zweckbestimmung Regenrückhaltung ausgewiesen. Das Baufenster wird durch Baugrenzen
festgesetzt, und mit Abstand um den geplanten Vollsortimenter gezogen. Die Stellplätze
werden östlich des Baufensters festgesetzt.

Es sind Festsetzungen zur Nutzung erneuerbarer Energien (Photovoltaik auf Dachflächen)
und zur Durchgrünung (Dachbegrünung, Baumpflanzungen, Hecken, Begrünung des
unversiegelten Gewerbeflächenanteils) vorgesehen.

Zugunsten des Stadtbilds sollen im Plangebiet Werbeanlagen nur zulässig sein, wenn sie auf
im Plangebiet ansässige Firmen hinweisen. Auf Dachflächen sind Werbeanlagen unzulässig.
Hierbei ist auf eine Blendfreiheit zur Kreisstraße und zu den Nachbarn zu achten.

6.1. Art der baulichen Nutzung

Gemäß den genannten Planungszielen und der beschriebenen Konzeption wird ein „Sonstiges
Sondergebiet“ (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 BauGB, § 11 BauNVO) ausgewiesen. Als sonstige
Sondergebiete sind solche Gebiete festzusetzen, die sich von den Baugebieten nach den §§ 2
bis 10 BauNVO wesentlich unterscheiden. Dies ist hier der Fall, da großflächiger Einzelhandel
geplant ist, der in keinem anderen Gebiet zulässig wäre.

Im Sondergebiet sind ein Vollsortimenter, ein Bäcker mit Gastronomiebereich innen und außen
sowie ein Lotto/Tabakshop mit Zeitschriftenverkauf geplant. Die Zweckbestimmung und die
Art der Nutzung werden daher folgendermaßen festgesetzt:

Im sonstigen Sondergebiet „Einzelhandel“ sind Anlagen und Einrichtungen zum Verkauf von
Lebensmitteln und Waren des täglichen Bedarfs (periodischer Bedarf) sowie weitere
Einzelhandels-, Dienstleistungs- und Gastronomiebetriebe zulässig. Im Einzelnen sind
zulässig:

¶ Lebensmittelvollsortimenter mit einer Verkaufsfläche von max. 2.600 m²
Verkaufsfläche und
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¶ eine Vorkassenzone mit weiteren Nahversorgungs- und Dienstleistungsangeboten
(Shops) sowie Gastronomiebetrieben von maximal 400 m² Verkaufsfläche. Die
maximale Dimensionierung von Shops im Vorkassenzone ist auf 100 m²
Verkaufsfläche je Einheit begrenzt.

Mit seiner Entscheidung vom 24.11.2005 (Az. 4 C 10.04 und 14.04) hat das BVerwG bestätigt,
dass bei der Ermittlung der Verkaufsfläche alle Flächen einzubeziehen sind, die vom Kunden
betreten werden können oder die geeignet sind, Verkaufsabschlüsse zu fördern, bzw. zu
Verkaufszwecken eingesehen werden können, aus hygienischen oder anderen Gründen vom
Kunden aber nicht betreten werden dürfen (z. B. Fleisch- oder Käsetheke mit Bedienung).
Ebenso zur Verkaufsfläche gehören die Bereiche, in die die Kunden nach der Bezahlung
gelangen, sowie Pfandräume, die vom Kunden betreten werden können. Eine überdachte
Fläche zum Abstellen von Einkaufswagen außerhalb des Gebäudes eines
Lebensmittelmarktes ist laut Entscheidung des BVerwG vom 09.11.2016 (Az. 4 C 1/16)
dagegen nicht Teil der Verkaufsfläche. Auch Flächen vor Notausgängen zählen laut Beschluss
des BVerwG (Az.: 4 B 9.19) nicht zur Verkaufsfläche.

Der neue Vollsortimenter trägt zur Funktionsfähigkeit des nördlichen Stadtgebietes bei, bzw.
übernimmt dieser eine wichtige Nahversorgungsaufgabe für die Bewohner der vorhandenen
und zukünftig angrenzenden Wohngebiete. Insofern erscheint es nicht nur sinnvoll, sondern
auch konsequent, den Nahversorgungsstandort modern und leistungsfähig aufzustellen. Die
Auswirkungsanalyse der CIMA (vgl. Kapitel 4.3, Seite 12) hat aufgezeigt, dass durch die
Realisierung des Planvorhabens keine wesentlichen negativen Beeinträchtigungen der
Versorgungsstrukturen in der Innenstadt zu erwarten sind.

Weiterhin zeigte die ergänzende Stellungnahme der CIMA, dass die geplante
Verkaufsflächengröße (2.600 m²) im Hinblick auf die Wettbewerbsstrukturen und die derzeitige
Betriebstypenentwicklung im Lebensmitteleinzelhandel angemessen erscheint. Eine
Verringerung der Verkaufsflächengröße käme, laut Gutachten, einer Entscheidung für die
zweitbeste Entwicklungsvariante gleich.

6.2. Maß der baulichen Nutzung

6.2.1. Grundflächenzahl (GRZ)

Das Maß der baulichen Nutzung wird zunächst durch die Grundflächenzahl (GRZ) bestimmt.
Die Grundflächenzahl gibt an, wie viele Quadratmeter baulich nutzbare Grundfläche je
Quadratmeter Grundstücksfläche zulässig sind. Die Grundfläche wird folgendermaßen
festgesetzt:

Der Orientierungswert gem. BauNVO wird durch die festgesetzte Grundflächenzahl (GRZ) von
0,6 nicht voll ausgeschöpft. Die GRZ darf jedoch für die Anlage von Zuwegungen und
Stellplätzen bis zu einer GRZgesamt von max. 0,95 überschritten werden, um die erforderliche
Anzahl von Pkw- und Fahrradstellplätzen auf dem Grundstück vorzuhalten. Der hohe
Versiegelungsgrad soll durch mind. 1.700 m² Dachbegrünung kompensiert werden.

Das Mindestmaß berechnet sich folgendermaßen: Die Kappungsgrenze für die Versieglung
liegt bei GRZgesamt 0,8. Es wird eine Überschreitungsmöglichkeit um 0,15 = 15 % gewährt.
15 % des Sondergebietes umfassen in etwa 1.700 m², die durch Dachbegrünung zu
kompensieren sind.

Müsste die Kappungsgrenze von 0,8 eingehalten werden, würde sich der Flächenverbrauch
für das Projekt erhöhen. Die Überschreitungsmöglichkeit dient somit dem schonenden
Umgang mit Grund und Boden.



Barmstedt, Begründung zum B-Plan Nr. 81  Seite 20

BAR22002_11031_Begründung_BP.docx

Der erhöhte Stellplatzbedarf berechnet sich folgendermaßen: Pro 20 m² Verkaufsfläche des
Vollsortimenters wird ein Stellplatz von der Stadt für erforderlich gehalten. Bei 2.600 m²
Verkaufsfläche wird von einer Mindestanzahl von 130 Pkw-Stellplätzen ausgegangen. Zudem
sollen barrierefreie Stellplätze errichtet werden. Zusätzlich sind 28 barrierefrei erreichbare
Fahrradstellplätze herzustellen. Dieser Wert (1 Stpl. je 20 m² VKF) hat sich bewährt.

Da ein Ausgleich über die Dachbegründung getroffen wird, hält die Stadt die Überschreitung
für vertretbar.

6.2.2. Gebäudehöhen

Aufgrund der Lage des Plangebiets am künftigen Siedlungsrand und in der Nachbarschaft zu
Wohnbebauung (gegenüber der Lutzhorner Landstraße und zukünftig südlich des
Plangebietes) sowie unter dem Gebot des sich „Einfügens“ gegenüber der Nachbarbebauung
wird eine Begrenzung der Höhe aller baulichen Anlagen durch die Festsetzung einer maximal
zulässigen Gebäudehöhe (Oberkante Dach) für erforderlich gehalten.

Die Gebäudehöhe (Oberkante Dach - OK) ist in Teil A - Planzeichnung mit 10 m festgesetzt.
Als Gebäudehöhe (= Oberkante Dach) gilt der senkrechte Abstand zwischen dem in Teil A -
Planzeichnung - festgesetzten Höhenbezugspunkt und dem höchsten Punkt des Daches. Als
Höhenbezugspunkt wurde ein Schachtdeckel auf der Lutzhorner Landstraße mit der Höhe
15,35 m üNHN festgesetzt.

Die zulässige Gebäudehöhe (Oberkante Dach - OK) darf bis zu 1,5 m für Photovoltaikanlagen
und technisch notwendige Aufbauten (z. B. Brandschutzlüfter, Lüftungsanlagen oder
Wärmerückgewinnungsanlagen) überschritten werden. Dies ermöglicht einen flexiblen
Umgang, z. B. mit PV-Anlagen, die im Nachhinein noch errichtet werden können, auch wenn
die Gebäudehöhe bereits ausgeschöpft ist. Unzumutbare Belästigungen der Nachbarn durch
Spiegelungen/Blendungen sind gem. § 15 BauNVO auszuschließen.

6.3. Bauweise

6.3.1. Abweichende Bauweise

Die Bauweise wird im sonstigen Sondergebiet als abweichende Bauweise festgesetzt. Die
Gebäude sollen in der sogenannten „offenen“ Bauweise - also mit Gebäude- und
Grenzabständen nach Maßgabe der Landesbauordnung - errichtet werden. Die in der
Definition der offenen Bauweise (§ 22 Baunutzungsverordnung) enthaltene Beschränkung der
Gebäudelänge auf 50 m ist angesichts der geplanten Nutzung und der sich hieraus zwingend
ergebenden Baukörper nicht sinnvoll. Diese Beschränkung entfällt deshalb.
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6.3.2. Überbaubare Grundstücksflächen

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen festgelegt.

Das festgesetzte Baufenster umfasst den geplanten Gebäudekörper mit etwas Spielraum nach
Osten und Norden. Die Stellplatzfläche wird ausgespart und separat festgesetzt. Das sichert
den geplanten Standort des Baukörpers ab.

Die Abstandsflächen gem. Landesbauordnung werden eingehalten.

6.4. Mindestgrundstücksgröße

Innerhalb des Sonstigen Sondergebietes mit der Zweckbestimmung „Einzelhandel“ (SO EH)
beträgt die Mindestgrundstücksgröße 9.200 m².

Das Sondergebiet dient der Unterbringung eines Lebensmittelvollsortimenter und von
untergeordneten Nahversorgungs- und Dienstleistungsangeboten (Shops) sowie
Gastronomiebetrieben.

Das Grundstück gehört einem Eigentümer. Zur Gewährleistung, dass im Falle einer
Grundstücksteilung keine zusätzlichen Ansprüche an die Verkaufsfläche durch weitere
Einzelhandelsnutzungen geltend gemacht werden können, erfolgt die Festsetzung einer
Mindestgrundstücksgröße.

Eine Kontingentierung der Verkaufsflächen, die auf das gesamte Sondergebiet bezogen ist,
eröffnet die Möglichkeit eines sogenannten „Windhundrennens“ potenzieller Investoren. Jedes
Baugrundstück könnte die jeweils zulässige Nutzung ausschöpfen. Um dieses eindeutig zu
regeln, ist eine Mindestgrundstücksgröße festgesetzt, die in etwa der Sondergebietsgröße
entspricht.

6.5. Nebenanlagen, Stellplätze, Carports und Garagen

Im Sondergebiet sind Garagen nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.
Pkw- und Lkw-Stellplätze und überdachte Stellplätze sind nur innerhalb der überbaubaren
Grundstücksflächen sowie innerhalb der in Teil A - Planzeichnung festgesetzten Flächen für
Stellplätze und überdachte Stellplätze zulässig.

Fahrradstellplätze, Nebenanlagen, Werbeanlagen und Unterstände für Einkaufswagen sind
auch außerhalb der Baugrenzen zulässig. Diese Anlagen dürfen die öffentliche Verkehrsfläche
und den Verkehrsfluss jedoch nicht negativ beeinträchtigen. Das heißt, dass die Fahrbahn-
und Gehwegbreiten nicht eingeengt werden dürfen, indem z. B. Fahrräder oder Werbeanlagen
in diese Flächen hinein ragen.

Die Festsetzung hat zum Ziel, dass ausreichend Platz frei bleibt, um die notwendigen
Stellplätze im Plangebiete anzuordnen. Zudem wird das Bebauungskonzept mit dem
Baukörper im Westen und den Stellplätzen im Osten abgesichert.

6.6. Festsetzungen zur Wasserwirtschaft

Bezüglich der Festsetzungen zur Wasserwirtschaft wird auf das Kapitel 15.2
Regenwasserbeseitigung auf Seite 111 verwiesen.

Im Plangebiet ist die Durchlässigkeit des Bodens nach baubedingter Verdichtung auf allen
nicht versiegelten und nicht mit Regenwasserrückhalteeinrichtungen unterbauten Flächen
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wieder herzustellen. Die Festsetzung dient der Ableitung des Regenwassers und der Belüftung
des Bodens.

6.7. Dachbegrünung / Photovoltaik

Gründächer produzieren Sauerstoff, filtern verschmutzte Luft, absorbieren Strahlung,
speichern Regenwasser und verdunsten es langsam und verbessern dadurch insgesamt das
Klima.

Neben den ökologischen Vorteilen für Flora und Fauna verstärkt eine Dachbegrünung die
Dämmeigenschaften des Daches. Sie wirkt hitzeabweisend im Sommer und wärmedämmend
im Winter. Dies steigert die Wohnqualität bei weniger Energieverbrauch. Zum anderen trägt
eine Bauwerksbegrünung zur ästhetischen Aufwertung des Gebäudes bei und mindert die
Regenwasserlast.

Daher sind die Dachflächen der Hauptgebäude vollständig zu begrünen. Die Dachflächen, die
der Belichtung, Be- und Entlüftung oder für technisch notwendige Anlagen dienen, können
ausgespart werden, um auf die möglichen technischen Zwänge zu reagieren, denen ein
Vollsortimenter unterliegt. Die verträgliche Kombination von Gründächern und Anlagen zur
Nutzung der Solarenergie ist zulässig.

Mit der zunehmenden Notwendigkeit, fossile Brennstoffe nicht nur im Stromsektor, sondern
auch im Wärme- und Verkehrsbereich durch erneuerbare Energien zu ersetzen, wird der
Bedarf an Photovoltaikanlagen in den kommenden Jahren deutlich steigen. Der Fokus beim
Ausbau der Photovoltaik in Europa sollte gem. „Hintergrundpapier: Der naturverträgliche
Ausbau der Photovoltaik“1 des NABU verstärkt auf die Dachanlagen von Gebäuden gelenkt
werden. „Hier besteht großes Potenzial, insbesondere für die Energieversorgung urbaner
Räume. […] Um Straßen und Häuser zu bauen, werden Böden versiegelt – mit gravierenden
Auswirkungen für die Umwelt. Die Biodiversität geht zurück oder verschwindet sogar vollends.
Aus diesem Grund ist es wichtig, versiegelte Flächen effektiv und effizient zu nutzen.“

Solaranlagen auf Dächern sind langlebig und produzieren über Jahrzehnte Strom. Zusätzlich
erhöht eine PV-Dachanlage den Immobilienwert und mindert die Abhängigkeit von fossilen
Brennstoffen und den fluktuierenden Preisen.

Die Kombination von Gründächern und Solaranlagen ist möglich und wurde vielerorts
angewendet.

Die Festsetzung von PV-Anlagen auf überdachten Stellplätzen wird nicht festgesetzt, da dies
bereits in § 10 EWKG ab 100 Stellplätzen geregelt ist.

Für die Dachbegrünung sind die Dachflächen mit einem mindestens 15 cm starken
durchwurzelbaren Substrataufbau zu versehen und zu begrünen.

Folgendes gilt es u. a. zu verhindern: Substrate, die einen Nährstoffüberschuss enthalten, sind
nicht zu verwenden, denn diese geben Nährstoffe an das vom Dach laufende
Niederschlagswasser ab. Sofern keine „Nährstoffrückhaltung- und/ oder Abbauleistung" in den
Niederschlagsrücksystemen erfolgt / vorgesehen wird, wäre mit dem so an Nährstoffen
angereicherten Niederschlagswasser eine Nährstoffzufuhr an / in nachfolgende Gewässer
unvermeidlich.

1 https://www.nabu.de/imperia/md/content/nabude/energie/solarenergie/210421-nabu-infopapier-
photovoltaik.pdf
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7. Immissionsschutz

Schalltechnisches Gutachten für den Neubau eines Famila-Marktes an der Lutzhorner Landstraße, LAIRM
CONSULT GmbH, Bargteheide, Sept. 2023

7.1. Lärmimmissionen

Im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 81 wurde eine
schalltechnische Untersuchung erstellt. Das Gutachten ist Teil der Begründung. Für
Einzelheiten wird auf die Anlage verwiesen.

Die nächstgelegene schutzbedürftige Bebauung befindet sich südöstlich, südlich, westlich und
nördlich des Plangeltungsbereiches.

Im Rahmen der Vorsorge bei der Bauleitplanung erfolgt üblicherweise eine Beurteilung anhand
der Orientierungswerte gemäß Beiblatt 1 zur DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“, wobei
zwischen gewerblichem Lärm und Verkehrslärm unterschieden wird. Andererseits kann sich
die Beurteilung des Verkehrslärms auf öffentlichen Verkehrswegen an den Kriterien der 16.
BImSchV („Verkehrslärmschutzverordnung“) orientieren.

Die Beurteilungspegel im Einwirkungsbereich von gewerblichen Anlagen sind gemäß Ab-
schnitt 7.6 der DIN 18005 gemäß TA Lärm in Verbindung mit DIN ISO 9613-2 zu berechnen.

7.1.1. Gewerbelärm

Zum Schutz der nächstgelegenen maßgeblichen schützenswerten Nutzung vor
Gewerbelärmimmissionen aus dem Plangeltungsbereich wurden die Geräuschimmissionen
an den maßgebenden Immissionsorten tags und nachts (lauteste Stunde nachts) getrennt
ermittelt.

Hierzu wurden die hervorgerufenen Geräuschimmissionen nach den Kriterien der TA Lärm
ermittelt. Derzeit befindet sich nördlich des Plangeltungsbereiches in Alleinlage eine
Gaststätte, sodass an den übrigen Immissionsorten keine beurteilungsrelevanten
Vorbelastungen aus Gewerbelärm vorliegen. Für den Prognose-Planfall wird der geplante
FAMILA-Markt exemplarisch mit dem aktuellen Planungsstand berücksichtigt.

Insgesamt ist festzustellen, dass die Orientierungswerte der DIN 18005 sowohl tags als auch
nachts in allen Bereichen und Immissionsorten eingehalten werden.

Hinsichtlich der kurzzeitig auftretenden Geräuschspitzen werden in der vorhandenen
Nachbarschaft die Anforderungen der TA Lärm eingehalten.

Unter Berücksichtigung der oben genannten Ansätze ist die geplante Nutzung innerhalb des
Plangeltungsbereiches immissionsschutzrechtlich mit der Nachbarschaft verträglich.

7.1.2. Verkehrslärm

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung wurden die Belastungen aus Verkehrslärm
berechnet. Dabei wurden der Straßenverkehrslärm auf den maßgeblichen Straßenabschnitten
berücksichtigt.

Die Verkehrsbelastungen der Lutzhorner Landstraße wurde aus der Lärmkartierung 2023 des
Landes Schleswig-Holsteins entnommen und auf den Prognosehorizont 2035/40
hochgerechnet (Hochrechnungsfaktor: 1,1). Die maßgeblichen SV-Anteile (Kfz mit mehr als
3,5 t zulässigem Gesamtgewicht) wurden gemäß RLS-19 angesetzt.
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Zur Berücksichtigung des B-Plan-induzierten Zusatzverkehrs erfolgte eine Abschätzung der
zu erwartenden Verkehre. Die Berechnung der Schallausbreitung erfolgte auf Grundlage der
Rechenregeln der RLS-19.

Aus dem B-Plan-induzierter Zusatzverkehr ergeben sich im Prognose-Planfall
Überschreitungen der Orientierungswerte an allen Immissionsorten und teilweise
Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte tags und nachts. Die Anhaltswerte der
Gesundheitsgefährdung von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts werden nicht erreicht. Da die
Zunahmen vom Prognose-Nullfall zum Prognose-Planfall bei 4 bis 5 dB(A) liegen, sind die
Zunahmen dort, wo die Immissionsgrenzwerte überschritten werden, als beurteilungsrelevant
einzustufen.

Für eine rechtssichere Abwägung ist für die straßennahe Bebauung, an der durch den B-Plan-
induzierten Zusatzverkehr die Immissionsgrenzwerte überschritten werden und die Zunahmen
oberhalb von 3 dB(A) liegen, eine Prüfung und Umsetzung von Lärmschutzmaßnahmen in
Anlehnung an die Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) erforderlich.

Der durch die vorliegende Planung hervorgerufene Konflikt kann somit rechtssicher gelöst
werden.

Innerhalb des Plangeltungsbereiches werden am geplanten Gebäude die Orientierungswerte
für Gewerbegebiete von 65 dB(A) tags und 55 dB(A) nachts und die Immissionsgrenzwerte für
Gewerbegebiete von 69 dB(A) tags und 59 dB(A) nachts überall eingehalten. Lediglich im
Nahbereich der Lutzhorner Landesstraße ergeben sich Überschreitungen, allerdings ist in
diesem Bereich die Stellplatzanlage vorgesehen und somit keine schutzbedürftigen
Nutzungen.

Aufgrund der Einhaltung der Orientierungswerte und der Immissionsgrenzwerte im Bereich
der geplanten Bebauung sind zum Schutz vor Verkehrslärm aktive Lärmschutzmaßnahmen
nicht erforderlich.

Gemäß DIN 4109 (Januar 2018) ergeben sich Anforderungen an den passiven Schallschutz
zum Schutz vor von außen eindringenden Geräuschen. Die Dimensionierung des passiven
Schallschutzes erfolgt über die maßgeblichen Außenlärmpegel gemäß DIN 4109. Die
maßgeblichen Außenlärmpegel sind in der Abbildung 7 für schutzbedürftige Räume
dargestellt.

Dafür ist bei Neu-, Um- und Ausbau sowie bei Nutzungsänderungen im jeweiligen
Baugenehmigungsverfahren der Schallschutz gegen Außenlärm (Gegenstand der
bautechnischen Nachweise) nach der DIN 4109 Teil 1 und Teil 2 (Ausgabe 01/2018)
nachzuweisen.

Die DIN-Vorschrift 4109 Teil 1 und Teil 2 (Januar 2018) ist im Rahmen des
Planaufstellungsverfahrens durch die Verwaltung zur Einsicht bereitzuhalten und hierauf in der
Bebauungsplanurkunde hinzuweisen. Für weitere Einzelheiten wird auf die Anlage verwiesen.
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Abbildung 7 - maßgeblicher Außenlärmpegel für schutzbedürftige Räume
Quelle: LÄIRM Consult, Sept. 2023
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7.2. Immissionen aus der Landwirtschaft

Das Plangebiet grenzt westlich an eine Baumschule an. Die aus einer ordnungsgemäßen
landwirtschaftlichen Nutzung resultierenden Immissionen (Lärm, Staub und Gerüche) können
zeitlich begrenzt auf das Plangebiet einwirken und sind als ortsüblich hinzunehmen. Sie stellen
keine erhebliche Belästigung dar.

8. Festsetzungen zur Grünordnung

Bei der Gestaltung des Plangebiets sind auch gestalterische und ökologische Anforderungen
zu erfüllen. Zur Gestaltung des Ortsbildes (Raumbildung) und Verbesserung des Kleinklimas
(Beschattung, Schutz vor Überhitzung, Staubbindung) ist neben der Dachbegrünung die
Pflanzung von Bäumen und Sträuchern von herausragender Bedeutung. Zu diesem Zwecke
sind Grünfestsetzungen in den B-Plan aufgenommen worden. Für Einzelheiten wird auf den
Umweltbericht, Kapitel 12 verwiesen.

8.1. Grünflächen

Das Bebauungskonzept sieht vor, dass entlang des Verbandsgrabens und am südlichen
Plangebietsrand private Grünflächen festgesetzt werden, die zum einen als Abstand zum
Verbandsgraben fungieren und zum anderen zur Entwässerung genutzt werden können.

8.2. Anpflanzfestsetzungen

8.2.1. Fläche zum Anpflanzen von Gehölzen

Am südlichen und südöstlichen Plangebietsrand werden Gehölzpflanzungen als Eingrünung
zum Nachbarn und zur Kreisstraße festgesetzt. Dies dient dem Landschaftsbild, der
Abschirmung und dem Naturhaushalt.

Hier sind Gehölzpflanzungen im Abstand von maximal 1,00 m (= in der Dichte 1 Gehölz je m²)
zueinander unter Verwendung mindestens 2 x verpflanzter Ware (Sträucher und Heister oder
spezielle Heckenware) vorzunehmen.

Es wird die Pflanzung unterschiedlicher Gehölze aus der Pflanzliste im Kapitel 10.4 empfohlen.

8.2.2. Stellplatzbegrünung

Zur Verbesserung des Ortsbildes und des Kleinklimas (Beschattung, Schutz vor Überhitzung,
Staubbindung) sind im Bereich der Stellplatzanlagen mind. 15 heimische, standortgerechte
Laubbäume zu pflanzen. Im Wurzelbereich eines jeden Laubbaumes ist eine offene
Vegetationsfläche mit einem durchwurzelbaren Raum von mindestens 12 m³ und jeweils einer
Fläche von 2,00 m Mindestbreite/-länge sowie 1,50 m Mindesttiefe vorzuhalten und dauerhaft
zu begrünen. Die Vegetationsflächen sind ggf. gegen ein Befahren mit Fahrzeugen zu sichern,
z. B. durch Poller oder Baumschutzbügel.
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Es wird die Pflanzung unterschiedlicher Gehölze aus der Pflanzliste unter Kapitel 10.4
empfohlen.

8.2.3. Straßenbegrünung

Entlang der Lutzhorner Landstraße sind mindestens 0,70 m hohe Hecken auf einem
mindestens 1,0 m breiten offenen Vegetationsstreifen zu pflanzen. Baumpflanzungen
zwischen den Hecken sind zulässig. Dies dient der Eingrünung des Straßenraums.

In den Bereichen, in denen bereits Gehölze angepflanzt wurden (vgl. Kapitel 8.2.1), müssen
keine zusätzlichen Hecken hergestellt werden.

Die jeweiligen Höhen werden gemessen ab der Gehwegoberkante an der Lutzhorner
Landstraße. In den Sichtdreiecken von öffentlichen Straßen und bei Grundstücksein- und
-ausfahrten darf von den Festsetzungen abgewichen werden.

Es sind standortgerechte, heimische Gehölze zu verwenden. Unzulässig sind damit z. B.
Kirschlorbeersträucher, Thuja und Scheinzypressen. Auch hier wird die Pflanzung
unterschiedlicher Gehölze aus der Pflanzliste unter Kapitel 10.4 empfohlen.

8.2.4. Umsetzung der Pflanzungen

Die im B-Plan festgesetzten Pflanzgebote sind innerhalb der ersten Pflanzperiode nach der
Aufnahme der Nutzung des Bauvorhabens auf dem Baugrundstück herzurichten und
dauerhaft zu erhalten.

Bei Abgang einer durch diesen Bebauungsplan geschützten Bepflanzung (auch bei Abgang
herzustellender Pflanzungen), ist diese innerhalb der ersten Pflanzperiode nach Abgang mind.
gleichwertig zu ersetzen.

8.3. Artenschutz

8.3.1. Bauzeitenregelungen

Zur Vermeidung der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG dürfen alle Arbeiten
an Gehölzen und die Baufeldräumung gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG nur außerhalb der
Schutzzeit, d. h. nur zwischen dem 01.10. und dem letzten Tag des Februars ausgeführt
werden. Abweichungen von der Frist für geplante Eingriffe bedürfen der Zustimmung durch
die Untere Naturschutzbehörde.

8.3.2. Insektenfreundliche Beleuchtung

Die Bäume sowie auch neue Gehölzstrukturen beherbergen viele Insekten. Von den in
Deutschland vorkommenden Insektenarten sind etwa 70 Prozent nachtaktiv. Viele davon sind
bereits in ihrem Bestand gefährdet. Haben Insekten eine künstliche Lichtquelle entdeckt,
umfliegen sie sie bis zur völligen Erschöpfung oder sie kollidieren mit der Lampe, werden
angesengt und verletzen sich dabei tödlich. Daher werden insektenfreundlichen Leuchtmitteln
im Sondergebiet vorgeschrieben.

Zum Schutz von nachtaktiven Insekten sind für Außenleuchten und beleuchtete Werbeanlagen
im Sondergebiet daher ausschließlich insektenschonende, vollständig eingekofferte LED-
Leuchten mit warmweißem Licht (<3.000 Kelvin) und einer maximalen Oberflächentemperatur
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von 60 °C zu verwenden. Der Lichtstrom der Außenleuchten ist nach unten auszurichten, die
Beleuchtung der angrenzenden Grünflächen und Gehölze ist zu vermeiden.

Die Beleuchtung der Stellplatzanlagen und beleuchtete Werbeanlagen sind innerhalb des
Nachtzeitraums (23:00 - 06:00 Uhr) unzulässig.

8.3.3. Brutkästen

Zum Schutz und zur Förderung der heimischen Vogelwelt sind am Hauptgebäude mind. 4
Nistkästen für Gebäudebrüter anzubringen, z. B. für Mauersegler, Haussperling, Blaumeise,
Kohlmeise, Halbhöhlen für Gartenrotschwanz, Rotkehlchen und/oder Mehlschwalben.

Die Kästen sind in Süd- und / oder Ost-Ausrichtung anzubringen, vorzugsweise geschützt
unter dem Dachvorsprung. Sie sind regelmäßig im Herbst von altem Nistmaterial zu reinigen
und bei Bedarf und Verlust gleichwertig zu ersetzen.

Die Mindesthöhe für Mauerseglerkästen und Einbausteine liegt bei ca. 6,0 Meter, bei
Schwalbennestern bei ca. 2,50 m.

Mauersegler, Haussperlinge und Mehlschwalben sind Koloniebrüter. Einzelne Kästen werden
daher häufig nicht angenommen, hier sind Kastengruppen erforderlich.

8.3.4. Großflächige Verglasungen (Empfehlung)

Um Vogelschlag insbesondere bei großflächigen Verglasungen an gewerblichen Gebäuden
zu minimieren, sollte darauf geachtet werden, dass keine für Vögel gefährlichen Durchsicht-
Situationen entstehen, zum Beispiel bei verglasten Hausecken. Außerdem sollten
Spiegelungen vermieden werden, indem reflexionsarmes Glas verwendet wird sowie keine
größeren Spiegelglasflächen entstehen.
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9. Festsetzungen gemäß § 86 Abs. 1 LBO (SH)

Um die Realisierung der beschriebenen städtebaulichen Ziele zu gewährleisten, sind
Vorschriften über die Gestaltung der künftigen Bebauung entwickelt worden, die jedoch ein
gewisses Maß an individuellem Spielraum zulassen. Durch die Gestaltungsfestsetzungen
werden optische Störungen vermieden und die Erhaltung eines einheitlichen und
geschlossenen Erscheinungsbildes gewährleistet. Diese Regelungen werden gemäß § 9
Abs. 4 BauGB i. V. m. § 86 Landesbauordnung Schleswig-Holstein aufgenommen.

9.1. Fassadengestaltung

Im Sondergebiet sind mind. 50 % der Außenhaut von Hauptgebäuden in anthrazitfarbenen
und/oder roten – rotbraunen Farbtönen auszuführen. Es sollen zum Artenschutz keine
Wandfarben, die Biozide enthalten, verwendet werden.

Weiterhin sind mind. 50 % der Außenhaut von Hauptgebäuden in Steinoptik herzustellen.

Fassadenbegrünungen und Anlagen zur Nutzung der Solarenergie an den Fassaden sind
ebenfalls zulässig. Die Anteile der Außenhaut aus den Absätzen 1 und 2 dürfen verringert
werden, sofern diese Flächen für Fassadenbegrünungen und/oder Solaranlagen genutzt
werden.

9.2. Unversiegelter Grundstücksanteil

Schotter- und Kiesgärten werden in Deutschland auch bei gewerblichen Flächen als
Gestaltungselement immer beliebter. Sie enthalten jedoch meist nur wenig oder gar keine
Pflanzen. Gerade kleine Grünflächen haben eine besondere Bedeutung für die Artenvielfalt
und das Klima in der Stadt. Der Naturschutzbund Deutschland ist überzeugt, dass sie
sogenannte ökologische Trittsteine für Pflanzenarten, Insekten und Vögel bilden, die auf der
Suche nach Nahrung und Nistplätzen von Trittstein zu Trittstein wandern. Grünflächen liefern
saubere, frische Luft. Kies- und Steinflächen heizen sich dagegen stärker auf, speichern
Wärme und strahlen sie wieder ab. Aus gestalterischen Gründen und zum Vorteil des
Naturschutzes und des Gemeindeklimas werden „Schottergärten“ daher folgendermaßen
ausgeschlossen:

Der nicht überbaute bzw. nicht versiegelte Grundstücksanteil des Sondergebietes ist als
Vegetationsschicht anzulegen und zu begrünen (beispielsweise mit insektenfreundlichen
Wiesenmischungen, heimischen Gehölzen, Rasen etc.). Gestaltungsvarianten mit Kies,
Farbscherben, Schotter oder anderen Granulaten sind damit unzulässig.

9.3. Müllbehälter

Von den öffentlichen Verkehrsflächen einsehbare Müllboxen, Müllsammelbehälter und
Standorte für Recyclingbehälter sind in voller Höhe entweder durch Hecken einzugrünen, mit
berankten Pergolen zu überspannen oder mit begrünten Zäunen zu umgeben. Diese
Festsetzung dient dem Ortsbild.
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9.4. Werbeanlagen

Zugunsten des Ortsbilds sind im Plangebiet Werbeanlagen nur zulässig, wenn sie auf im
Plangebiet ansässige Firmen hinweisen. Auf Dachflächen sind Werbeanlagen unzulässig.

Freistehende Werbeanlagen dürfen eine Höhe von 2 m nicht überschreiten, mit folgenden
Ausnahmen. Im Sondergebiet sind in den mit einem (A) festgesetzten Flächen folgende
Werbeanlagen zulässig:

¶ 1 Werbepylon mit einer Höhe von max. 8 m und einer maximalen Werbefläche von
beidseitig je 15 m² sowie

¶ bis zu 6 Fahnenmasten mit einer Höhe von jeweils max. 6 m.

Bezüglich beleuchteter Werbeanlagen ist auf eine Blendfreiheit zur Kreisstraße und zu den
Nachbarn zu achten. Die Beleuchtung ist so auszubilden, dass sie durch ihre Form, Farbe,
Größe oder den Ort und die Art der Anbringung nicht zu Verwechslungen mit Verkehrszeichen
und -einrichtungen Anlass geben oder deren Wirkung beeinträchtigen kann. Dies gilt auch für
Blendeffekte durch eventuell auf Dächern zu installierende Photovoltaikanlagen und ähnliche
Bauten, die auf die Verkehrsteilnehmer ausgerichtet sein werden.

9.5. Stellplätze

Pro 20 m² Verkaufsfläche des Vollsortimenters wird ein Stellplatz für erforderlich gehalten. Bei
2.600 m² Verkaufsfläche wird von einer Mindestanzahl von 130 Pkw-Stellplätzen
ausgegangen. Zudem sollen gemäß dem Vorhaben barrierefreie Stellplätze errichtet werden.
Zusätzlich sind 28 barrierefrei erreichbare Fahrradstellplätze herzustellen.

10. Kennzeichnungen, nachrichtliche Übernahmen,
Hinweise

10.1. Zugrundeliegende Vorschriften

Die der Planung zugrundeliegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlass und DIN-
Vorschriften) können bei der Stadt Barmstedt, Fachbereich Bauen und Umwelt, Am Markt 1,
25355 Barmstedt eingesehen werden.

10.2. Anbauverbotszone

Ein Teil des Bebauungsplanes befindet sich in der Anbauverbotszone der Kreisstraße 2
"Lutzhorner Landstraße". Im Rahmen des geplanten Gewerbegebietes nördlich des Friedhofs
und östlich der Lutzhorner Landstraße hat die Stadtvertretung Barmstedt die Verschiebung
der Ortsdurchfahrt bis zum Bebauungsplan Nr. 75 im Norden am 09.07.2024 (VO/2024-218)
beschlossen. Das Vorgehen ist mit dem Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-
Holstein abgestimmt.

Bis zur Umsetzung wird die Anbauverbotszone (Regelbreite bei Kreisstraße = 15 m ab
Fahrbahnkante) jedoch noch nachrichtlich übernommen.

Gemäß § 29 StrWG SH dürfen u. a. Hochbauten jeder Art, außerhalb der zur Erschließung
der anliegenden Grundstücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrt in einer Entfernung bis zu
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15 m gemessen vom äußeren Rand der befestigten, für den Kraftfahrzeugverkehr bestimmten
Fahrbahn, nicht errichtet werden. Genehmigungen für bauliche Anlagen dürfen in einer
Entfernung bis zu 30 m von der Baugenehmigungsbehörde nur nach Zustimmung des Trägers
der Straßenbaulast erteilt werden. (§ 30 StrWG).

Anlagen der Außenwerbung sowie Aufschüttungen und Abgrabungen größeren Umfangs
stehen außerhalb der Ortsdurchfahrt den Hochbauten gleich. Dies findet keine Anwendung,
soweit das Bauvorhaben den Festsetzungen eines rechtsverbindlichen Bebauungsplanes
entspricht, der außerdem mindestens die Begrenzung der Verkehrsflächen enthält und unter
Mitwirkung des Trägers der Straßenbaulast zustande gekommen ist.

10.3. Wassergewinnungsgebiet

Der B-Plan Nr. 81 liegt in dem Wassergewinnungsgebiet Barmstedt West und in unmittelbarer
Nähe zu dem Tiefbrunnen Nr. 8 des Wasserwerkes Nappenhorn/Barmstedt. Bei der Verlegung
von Abwasserleitungen und -kanälen im Wasserschutzgebiet ist die DIN EN 1610 und das
ATV Arbeitsblatt A 142 zu beachten.

Auf Kapitel 14.5, Seite 109 wird verwiesen.

10.4. Pflanzliste

Es wird die Pflanzung von unterschiedlichen Arten aus der folgenden Pflanzliste empfohlen.

Bäume für Stellplatzanlagen:

Feldahorn “Elstrijk” (Acer campestre ‘Elsrijk’)
Säulenhainbuche (Carpinus betulus ‘Fastigiata’)
Ungarische Eiche (Quercus frainetto)
Gewöhnliche Hopfenbuche (Ostrya carpinifolia)
Purpur-Erle (Alnus x spaethii)
Spitzahorn (Acer platanoides ´Columnare´)
Traubenkirsche (Prunus padus ´Schloss Tiefurt´)

Sonstige Bäume:
Spitz-Ahorn in Sorten (Acer platanoides)
Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus)
Rotbuche (Fagus sylvatica)
Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior)
Eiche (Quercus in Arten)
Linde (Tilia cordata)
Hainbuche (Carpinus betulus)

Sträucher:
Feldahorn (Acer campestre)
Hainbuche (Carpinus betulus)
Hasel (Corylus avellana)
Weißdorn (Crataegus monogyna)
Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus)
Gemeine Heckenkirsche (Lonicera xylosteum)
Holzapfel (Malus sylvestris)
Hundsrose (Rosa canina)
Kirschpflaume (Prunus cerasifera)
Schlehe (Prunus spinosa)
Gemeine Holzbirne (Pyrus communis)
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Schwarzer Holunder (Sambucus nigra)
Vogelbeere (Sorbus aucuparia)
Schneeball (Viburnum opulus)
Roter Hartriegel (Cornus sanguinea)
Kornelkirsche (Cornus mas)
Liguster (Ligustrum vulgare)

Kletterpflanzen:

Waldrebe (Clematis alpina)
Gewöhnliche Waldrebe (Clematis vitalba)
Efeu (Hedera helix)
Gewöhnlicher Hopfen (Humulus lupulus)
Echtes Geißblatt (Lonicera caprifolium)
Wald-Geißblatt (Lonicera periclymenum)
Wilder Wein (Parthenocissus quinquefolia)

10.5. Schutz von Bäumen

Bei Bautätigkeiten gelten die DIN 18920:2014-07 "Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen
und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen" und die R SBB "Richtlinien zum Schutz von
Bäumen und Vegetationsbeständen bei Baumaßnahmen“ sowie die ZTV-Baumpflege (2017):
Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Baumpflege. 6. Auflage,
Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung, Landschaftsbau, Bonn, 82 S.

10.6. Archäologisches Interessengebiet

Der Plangeltungsbereich befindet sich in einem archäologischen Interessengebiet. Bei diesen
Bereichen der überplanten Fläche handelt es sich daher gem. § 12 (2) 6 DSchG um Stellen,
von denen bekannt ist oder den Umständen nach zu vermuten ist, dass sich dort
Kulturdenkmale befinden. Erdarbeiten in diesen Bereichen bedürfen demnach der
Genehmigung des Archäologischen Landesamtes. Denkmale sind gem. § 8 (1) DSchG
unabhängig davon, ob sie in der Denkmalliste erfasst sind, gesetzlich geschützt.

Auf der überplanten Fläche wurden am 15. bis zum 16.04.2024 Voruntersuchungen vom
Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein ohne Nachweis von relevanten
archäologischen Befunden durchgeführt.

Gemäß Schreiben vom 18.04.2024 des Archäologischen Landesamtes Schleswig-Holstein
bestehen nunmehr keine Bedenken bezüglich der Planumsetzung und die Flächen werden zur
Bebauung freigegeben.

Darüber hinaus wird auf § 15 DSchG verwiesen: Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat
dies unverzüglich unmittelbar oder über die Stadt der oberen Denkmalschutzbehörde
mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für die Eigentümerin ‚oder den Eigentümer und
die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks oder des Gewässers auf oder in dem der
Fundort liegt; und für die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu
dem Fund geführt haben. Die Mitteilung einer oder eines der Verpflichteten befreit die übrigen.
Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmals und die Fundstätte in
unverändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder Aufwendungen
von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens nach Ablauf von vier
Wochen seit der Mitteilung.
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Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse wie
Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit.

Abbildung 8 - Lageplan archäologisches Interessensgebiet
Archäologisches Landesamt des Landes Schleswig-Holstein,

10.7. Gewässerschutz / Graben

Am westlichen Plangebietsrand verläuft das Verbandsgewässer K27 des Wasserverbands
Krückau, dem ein 6 m breiter Unterhaltungsstreifen zugeordnet wird. Dieser Schutzstreifen ist
bei der Planung zu berücksichtigen.

10.8. Kompensationsfläche

Zur sachgerechten Kompensation der flächenhaften Eingriffe in das Schutzgut Boden wird der
ermittelte Kompensationsbedarf durch Zuordnung und Bereitstellung von 5.718 Ökopunkten
aus dem vom Kreis Dithmarschen mit Aktenzeichen 680.01/2/4/132A (Süderhastedt)
anerkannten Ökokonto vollständig innerhalb des naturräumlichen Zusammenhangs im
Naturraum „Geest“ abgegolten.

Ein entsprechender Vertrag zur Bereitstellung der Ökopunkte wurde zwischen dem
Erschließungsträger und dem Ökokontoinhaber geschlossen.
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11. Energieeinsparung / Umweltvorsorge

Klimaforscher und Meteorologen prognostizieren für die kommenden Jahrzehnte mehr
Winterregen, trockenere Sommer, verstärkte Bodenerosionen, mehr Extremwetterlagen, mehr
Hitzetage, mehr Starkregen und vermehrtes Auftreten von Tornados - Ereignisse mit
problematischen Folgen für Natur und Umwelt.

Umweltschutz und Umweltvorsorge sind nach § 1 Abs. 5 BauGB als planerische Ziele
festgesetzt. Demnach soll die städtebauliche Planung zur Vermeidung, Verringerung und zum
Ausgleich nachteiliger Umweltauswirkungen beitragen. Nachfolgend werden Empfehlungen
an die Bauherren aufgeführt, um die umweltrelevanten Beeinträchtigungen zu verringern.

Auf die Vorteile von Gründächern und den Einsatz erneuerbarer Energien wurde bereits im
Kapitel 6.7 eingegangen. Diese Empfehlungen werden an dieser Stelle auch über das
festgesetzte Maß hinaus empfohlen.

Die Erhaltung der neuzupflanzenden Bäume ist durch den Klimawandel erschwert.
Ausschlaggebend für eine lange Lebenszeit sind u. a. die Bodenstrukturen, der
Wasserhaushalt und Schutzmaßnahmen. Daher ist für die neu zu pflanzenden Bäume
Folgendes zu empfehlen:

¶ Bei Baumpflanzungen ist auf eine fachgerechte und standortgemäße Vorbereitung der
Pflanzgruben zu achten. Aufgrund des Klimawandels kann es zu längeren
Trockenperioden kommen. Damit die Bäume nicht vertrocknen und der langfristige
Erhalt der Bäume gewährleistet werden kann, ist der Einsatz von Baumrigolen zu
prüfen.

¶ Die Wege und Plätze sollten so geplant werden, dass das Regenwasser über Rinnen
zu den Bäumen geleitet wird.

¶ Das Pflanzloch muss so bemessen sein, dass es für das Wurzelwerk auch nach
Jahrzehnten noch genug Platz bietet.

¶ Zum Schutz der Bäume vor "Sonnenbrand" sollten die Stämme mit einer Mischung als
Kalk und anderen pflanzenstärkenden Stoffen "angestrichen" verwendet. Die weiße
Farbe reflektiert das Sonnenlicht und verhindert so, dass sich die Rinde zu schnell
erwärmt. Da viele heimische Baumarten und vor allem junge Bäume eine relativ dünne
Rinde besitzen, sind sie den hohen Temperaturen im Sommer und den Minusgraden
im Winter fast schutzlos ausgesetzt. Die steigenden Sommerhöchsttemperaturen
kombiniert mit Dürrephasen lassen die temperaturbedingten Rindenschäden stetig
steigen. Eine mögliche Folge, ist das massive Auftreten von Pilzfäule, das ein
Absterben des Stammes zur Folge haben kann.

Die gesetzlichen Standards zur Energieeinsparung und die entsprechenden Maßnahmen
sind einzuhalten. Es wird empfohlen, darüber hinausgehende Maßnahmen, die einen
Primärenergiebedarf gegenüber GEG 2019 / EnEV-Standard um 30 Prozent unterschreiten,
anzustreben.

Weitere Maßnahmen zur Reduktion von schädlichen Klimagasen sind zum Beispiel:
Ladepunkte für Elektro-Pkw, Elektroroller und Elektro-Fahrräder. Diese liefern einen positiven
Beitrag zum Klimaschutz durch die Reduktion der CO²-Emissionen.

Bei Neubauten wird der Einsatz von natürlichen, nachhaltigen Baustoffen empfohlen. Beton
mit oder ohne Stahlarmierung ist um ein Vielfaches schädlicher für die Klimabilanz als etwa
Kalksandsteine oder Holz. Sowohl der Beton als auch der Stahl sind hochgradig
treibhausgasrelevant. Beton besteht zu größtenteils aus Zement. Dieser kommt in der Natur



Barmstedt, Begründung zum B-Plan Nr. 81  Seite 35

BAR22002_11031_Begründung_BP.docx

nicht vor und muss in Werken gebrannt werden. Dabei entweicht Kohlenstoff. Sowohl bei Stahl
als auch bei Zement sind die Abfallprodukte Kohlendioxid und andere Treibhausgase wie
Methan und Lachgas, die noch klimarelevanter sind als CO2.

Eine kompakte Bauform mit einem niedrigen A/V Verhältnisses (Oberfläche-zu-Volumen-
Verhältnis) ist empfehlenswert. Je kleiner das A/V-Verhältnis ist, umso geringer ist der
Energiebedarf. Eine verdichtete Bauform mit Flach-, Pult- oder Satteldach und geringen Vor-
und Rücksprüngen der Außenfläche ermöglichen einen geringen Energiebedarf.

Die historischen und aktuellen Belastungen für den Boden sind zahlreich. Zum einen wird
der Boden durch viele unterschiedliche Stoffe belastet, wie toxische Elemente und
Verbindungen sowie Nährstoffe. Zum anderen beeinträchtigt vor allem die Bebauung unseren
Boden, die immer mit totalem Verlust seiner natürlichen Funktion verbunden ist. Boden ist
nicht beliebig vermehrbar oder erneuerbar, sodass die flächenhafte Zerstörung des Bodens
trotz Sanierungsmaßnahmen nicht wieder rückgängig zu machen ist. Daher gilt der Grundsatz
der Vorsorge.

Der Schutz des Mutterbodens ist im Baugesetzbuch verankert. So ist nach § 202 BauGB bei
der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen der Mutterboden in nutzbarem Zustand zu
erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen.

Der anfallende Bodenaushub ist nach Möglichkeit auf dem Grundstück weiterzunutzen. Dies
senkt den ökologischen Fußabdruck, da der Boden nicht zu anderen Flächen oder zur
Entsorgung transportiert werden muss. Sofern der Erdaushub nicht auf dem Grundstück oder
an anderer geeigneter Stelle wieder verwertet werden kann, ist dieser nach den geltenden
Rechtsprechungen sachgerecht zu entsorgen. Dies sollte jedoch aus Gründen der
Nachhaltigkeit die letzte Möglichkeit darstellen.

Der Stadt wird in dem Zusammenhang regelmäßig ein Bodenmanagementkonzept von der
unteren Bodenschutzbehörde empfohlen. In diesem sollte beschrieben werden, wie mit den
aus der Erschließung und dem Baugeschehen anfallenden Abfällen (z. B. Bodenmaterialien,
Fundamente, Holz etc.) umgegangen werden soll. Konkret sind die Fragen zur stofflichen und
technischen Eignung von Bodenaushub und die Fragen der abfallrechtlichen Aspekte zum
Umgang mit Bodenaushub, Bodenaufschüttungen/ Umlagerungen und aller anfallenden
Abfälle zu betrachten. Insbesondere ist darzustellen, welche Mengen an Ober- und
Unterboden aus dem Gebiet für eine externe Entsorgung (Verwertung oder Beseitigung)
verbracht werden müssen. Auch ist darzustellen, welche Mengen an Ober- und Unterboden
zum Einbau angeliefert werden. Zudem muss die Verwendung von Recyclingmaterial/
Schotter für die Zuwegungen und Stellflächen gemäß den Vorgaben der LAGA bzw. der
Ersatzbaustoffverordnung beleuchtet werden. Seit dem 01.08.2023 gelten die Vorgaben der
Ersatzbaustoffverordnung.

Was bei der Erschließung in Bezug auf den Bodenschutz dabei von der Gemeinde im Vorwege
zu planen und umzusetzen ist, ist im Leitfaden vorsorgender Bodenschutz auf der Internetseite
des Kreises Pinneberg nachzulesen.

Mit dem Schutz des Bodens geht auch die Verringerung versiegelter Flächen im Bereich
der Zuwegungen und Stellplätze einher. Zur Versickerung des Regenwassers und Belüftung
des Bodens als Lebensraum für Kleinstlebewesen sollten diese möglichst offen angelegt
werden, z. B. in Form von Rasengittersteinen oder Rasenlinern.
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12. Umweltbericht

Erstellt durch das Büro Günther & Pollok Landschaftsplanung, Itzehoe, Juni 2024

12.1. Einleitung

12.1.1. Vorhabenbeschreibung - Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele
des Bebauungsplanes Nr. 81

Die Stadt Barmstedt verfolgt das Ziel, durch die Aufstellung eines Bebauungsplanes die
planungsrechtlichen Voraussetzungen für den Bau und Betrieb eines Vollsortimenters zu
schaffen innerhalb eines sonstigen Sondergebiets „Einzelhandel“.

Der ca. 1,43 ha große Geltungsbereich wird begrenzt

¶ im Norden durch landwirtschaftliche Flächen und die Gaststätte / Apartmentvermietung
„Landkrog“,

¶ im Westen durch eine Baumschule mit Wohnhaus,
¶ im Süden durch ein Wohnhaus mit angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen und
¶ im Osten durch die „Lutzhorner Landstraße“ mit angrenzender Wohnbebauung und

dem Barmstedter Friedhof.

Abbildung 9 - Luftbild mit Geltungsbereich

Quelle: ©GeoBasis-DE/LVermGeo SH/CC BY 4.0; https://geodaten.schleswig-holstein.de; in der
Quelldatei wurden Geltungsbereich und Straßennamen ergänzt
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Das Plangebiet liegt vollständig im bauplanungsrechtlichen Außenbereich der Stadt
Barmstedt.

Es werden die Flurstücke 2/6 (Flur 2), 123/1 tlw. (Flur 2, Knüppeldamm) und 112/9 tlw. (Flur
6, Lutzhorner Landstraße) in der Gemarkung Barmstedt überplant.

Das Plangebiet selbst ist bisher nicht bebaut.

Abbildung 10 - Vorhabenplanung (nicht genordet)

Quelle: Langness GmbH & Co. KG, Lütjenburg, Mai 2024

Die Stadt Barmstedt strebt unter Berücksichtigung der landesplanerischen Stellungnahmen
und den Abwägungsergebnissen zu den sonstigen Stellungnahmen aus den durchgeführten
Beteiligungen eine Flächenkonzeption an, die folgende Gesichtspunkte beachtet bzw. aufgreift
und Planfestsetzungen umfasst:

¶ Entwicklung von Flächen für einen Vollversorger mit maximal 2.600 qm Verkaufsfläche
zzgl. Vorkassenzone mit max. 400 m² Verkaufsfläche innerhalb eines sonstigen
Sondergebietes „Einzelhandel“.

¶ Begrenzung der maximal zulässigen Gebäudehöhe auf 10 m über Höhenbezugspunkt.

¶ Es sind Gebäude mit abweichender Bauweise (Gebäudelängen > 50 m) zulässig.

¶ Festsetzung einer Mindestgrundstücksgröße.

¶ Anordnung des Hauptgebäudes im Westen der Fläche mit einer zur „Lutzhorner
Landstraße“ ausgerichteten Stellplatzanlage.

¶ Gebäude sind mit Gründächern zu versehen, ggf. in Kombination mit Solaranlagen;
überdachte Stellplätze sind mit Anlagen zur Nutzung der Solarenergie zu versehen.
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¶ Im Bereich der Stellplatzanlage sind Baumpflanzungen herzustellen und entlang der
Lutzhorner Landstraße ist eine Hecke zu pflanzen.

¶ Verkehrsanbindung über eine bezüglich der Lage festgelegte Ein- und Ausfahrt von /
zur „Lutzhorner Landstraße“ und für den Lieferverkehr über „Knüppeldamm“;
Herstellung einer Linksabbiegespur auf der „Lutzhorner Landstraße“.

¶ Beachtung der Anbauverbotszone von 15 m Tiefe entlang der K 8 „Lutzhorner
Landstraße“ mit davon abweichender Bereitstellung von Standorten für einen Pylon
und für Fahnenmasten innerhalb der Anbauverbotszone, solange die bisherige
Ortsdurchfahrtgrenze fortbesteht.

¶ Einhaltung der maßgeblichen Lärmimmissionswerte entsprechend einer
Lärmimmissionsprognose, keine Verpflichtung zur Errichtung einer Lärmschutzwand
entlang der südlichen Seite des Plangeltungsbereichs.

¶ Erhaltung des westlich angrenzenden Grabens (=> Verbandsgewässer K27 des WV
Krückau) mit zugeordnetem Unterhaltungsstreifen durch die Darstellung einer 6 m
breiten Grünfläche, die für die Regenwasserrückhaltung genutzt werden kann

¶ Soweit wie möglich Erhaltung des Grabens an Südseite „Knüppeldamm“ als Teil der
Verkehrsfläche unter Beachtung der Ergebnisse eines vorliegenden
wasserwirtschaftlichen Konzeptes.

¶ Beachtung der Angaben eines vorliegenden wasserwirtschaftlichen Konzeptes zur
Sammlung, Ableitung und ggf. Versickerung des Oberflächenwassers von Zufahrten /
Verkehrsflächen und von den Grundstücksflächen auf Grundlage der Ergebnisse von
Bodenuntersuchungen; weitere Konkretisierung vorhabenbezogen im Zuge
nachgeordneter Planungen.

¶ Entlang der südlichen Plangebietsseite werden Flächen zum Anpflanzen von Bäumen
und Sträuchern auf Grünflächen (in Überlagerung mit Flächen für die
Regenwasserrückhaltung) und auf Flächen des sonstigen Sondergebietes
vorgesehen, so dass hierdurch die Plangebietsflächen eingegrünt werden.

¶ Für das Plangebiet wird eine höchstzulässige Grundflächenzahl (GRZ) von 0,6
festgesetzt; für die Anlage von Zuwegungen und Stellplätzen inkl. sonstige
Betriebsflächen darf die Gesamtgrundfläche bis GRZ gesamt max. 0,95 betragen,
sofern die die sog. Kappungsgrenze von GRZ 0,8 überschreitende Fläche als
Dachbegrünung hergestellt wird, d. h. bei einer GRZ gesamt von 0,95 müssen
mindestens 1.700 m² Dachbegrünung hergestellt werden.

¶ Flächenhafte Kompensationsmaßnahmen werden außerhalb des Plangebiets durch
Zuordnung ausrechender Anteile eines anerkannten Ökokontos vorgesehen.

Die Stadt Barmstedt geht davon aus, dass infolge der Planung keine besonderen Abfallarten
oder Abfallmengen entstehen, so dass die Abfallentsorgung entsprechend den Erfordernissen
des Vollversorgers durch den Vorhabenträger gehandhabt und ortsüblich erfolgen kann und
keiner besonderen Maßnahme bedarf. Die Müllentsorgung wird vom Kreis Pinneberg
durchgeführt. Bezüglich anfallenden Bodens / Bodenabfalls sei auf das Kapitel 12.2.4
verwiesen.

Der Stadt ist nicht bekannt, dass im Nahbereich des Plangebiets ein gemäß § 50 BImSchG zu
beachtender Störfallbetrieb besteht.

In der geltenden Flächennutzungsplanung sind die Plangebietsflächen als „Fläche für die
Landwirtschaft“ dargestellt, so dass im Parallelverfahren die 10. Änderung des
Flächennutzungsplans erfolgt.
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12.1.2. Standortbegründung, Flächenwahl

Mit dem B-Plan Nr. 81 möchte die Stadt Barmstedt auf Grundlage der 10. Änderung des
Flächennutzungsplans die Versorgung im Norden gewährleisten und die Kaufkraft des
Nordens Barmstedts vor Ort zu binden. Alle Lebensmittelmärkte wie Lidl, Rewe, Aldi und
Penny befinden sich bisher nur in der Stadtmitte und Netto im Süden Barmstedts. Zudem ist
es erforderlich, für eine mittelgroße Stadt wie Barmstedt zwei Vollsortimenter im Angebot zu
haben. Dieses Angebot dient zudem auch den angrenzenden Nachbargemeinden, z.B. der
Gemeinde Lutzhorn.

Weitere Planungen für Vollsortimenter wird es in der Stadt nicht geben, bzw. wurden alle
zurückliegenden Planungen an anderen Stellen eingestellt. Der Standort an der August-
Christen-Straße (ehem. EDEKA) ist gesichert und das diesem Bebauungsplan Nr. 81
zugrunde liegende PIangebiet bleibt die einzige zukünftige Entwicklungsfläche.

Die Stadt hat im Vorhinein eine Betrachtung von für einen Vollsortimenter samt
Stellplatzbedarf ausreichend großen Flächen im Stadtgebiet erstellt, wobei der Fokus auf den
nördlichen Bereich der Stadt gerichtet wurde.

Abbildung 11 - Übersichtsplan der unbebauten Flächen (nördlicher Bereich)
Blau = steht nicht zur Verfügung, Grün = umgesetzt oder im Verfahren, Rot = mittelfristige Entwicklung

Erläuterung zu den dargestellten Flächen:

1. In der Vergangenheit wurden mit den Eigentümern der nordwestlichen Flächen
Gespräche geführt. Das Ergebnis war, dass diese Flächen einer Bebauung mittel- bis
langfristig nicht zur Verfügung stehen.

2. Der B-Plan 77 (WA) ist rechtskräftig und zum Teil umgesetzt; der B-Plan 55, 5.
Änderung (WA) ist bereits umgesetzt.

3. Die roten Flächen werden derzeit erworben. Die Fläche im südlichen roten Kreis ist
bereits als Wohnbaufläche im F-Plan dargestellt. Es kristallisierte sich jedoch heraus,
dass voraussichtlich nicht alle Grundstücke dieser Fläche erworben werden können,
sodass mittelfristig Ausweichflächen zwischen dieser südlichen Fläche und dem
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Geltungsbereich geschaffen werden sollen. Der Siedlungsbereich wird sich somit
mittelfristig an den Geltungsbereich heran entwickeln. Die Flächen direkt an der
Lutzhorner Landstraße sollen kurzfristig entwickelt werden. Mit der Feuerwache im B-
Plan 78 (F-Plan ist genehmigt) ist hierzu der erste Schritt getan worden.

Weitere Flächen befinden sich im Außenbereich oder im Landschaftsschutzgebiet oder sind
als Gewerbegebiet oder Friedhof ausgewiesen.

Über die Lutzhorner Landstraße (= Kreisstraße 2) besteht eine gute Verkehrsanbindung.

Das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport hat in der landesplanerischen
Stellungnahme vom 15.11.2022 mitgeteilt, dass das Unterzentrum Barmstedt mit rd. 21.100
Einwohnerinnen und Einwohnern im Stadtgebiet und zugeordnetem Nahbereich gemäß
Kapitel 3.10 Ziffern 3 und 5 der Fortschreibung 2021 des LEP für die Errichtung von
Einzelhandelsbetrieben in der geplanten Größenordnung (bis zu 3.000 m² Verkaufsfläche)
geeignet ist (Zentralitäts- und Kongruenzgebot). Nach dem mittlerweile erfolgten Abschluss
der südlichen Ortsrandbildung soll die künftige Bautätigkeit, hier insbesondere die
wohnbauliche Entwicklung, zudem im Norden fortgeführt werden. Die städtischen
Planungsziele sehen daher mit Blick auf die wohnbaulichen Entwicklungen im nördlichen
Stadtgebiet vor, die Ansiedlung eines großflächigen Lebensmittelmarktes im nördlichen
Stadtgebiet zu ermöglichen bzw. ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der
Versorgungsfunktion der Innenstadt und eines dezentralen Versorgungsstandortes im Bereich
der Wohngebiete im nördlichen Stadtgebiet zu erreichen.

Für die Prüfung der Frage, ob mit der geplanten Ansiedlung eines Vollsortimenters am
nördlichen Stadtrand und einer Verkaufsfläche von bis zu 3.000 m², die die Verkaufsfläche
(VK) des bisher größten Lebensmittelmarktes im Stadtgebiet (‚Rewe‘ mit bis zu 1.700 m² VK)
deutlich überschreitet, eine wesentliche Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit des Zentralen
Versorgungsbereiches bzw. Versorgungszentrums und der wohnortnahen Grundversorgung
der Stadt Barmstedt und der Nachbargemeinden verbunden ist, wurde insoweit vom
Ministerium in der Stellungnahme vom 15.11.2022 eine entsprechende gutachterliche
Verträglichkeitsprüfung für erforderlich gehalten.

Eine abschließende Landesplanerische Stellungnahme konnte seinerzeit nicht abgegeben
werden. Es wurde in den Raum gestellt, die max. zulässige Verkaufsfläche auf 1.800 bis 2.000
m² zu begrenzen. (aus: MIKWS, landesplanerische Stellungnahme vom 15.11.2022)

Die Stadt Barmstedt hat daraufhin ein Einzelhandelsgutachten 2023 in Auftrag gegeben. Die
Ergebnisse liegen als gutachterliche Stellungnahme mit Stand vom 26.01.2023 vor (=> CIMA
2023). Als abschließende Bewertung und Empfehlung empfiehlt die CIMA der Stadt
Barmstedt, die Realisierung des geplanten Lebensmittelfrischemarktes an der Lutzhorner
Landstraße zu ermöglichen. Um die Auswirkungen auf die Barmstedter Innenstadt zu
reduzieren, sollte die Verkaufsfläche des Lebensmittelfrischemarktes jedoch auf max. 2.600
m² (zzgl. Vorkassenzone) begrenzt werden.

Aus Sicht der CIMA eröffnet die Neuansiedlung eines Lebensmittelfrischemarktes im
nördlichen Barmstedter Stadtgebiet die Chance, die Nahversorgungssituation für das
Wohnumfeld nördlich der Bahntrasse nachhaltig zu verbessern. Die Attraktivität eines
Wohnquartiers hängt maßgeblich von der Quantität und der Qualität des
Nahversorgungsangebotes im Nahbereich ab.

Ferner ist eine Steigerung der Kaufkraftbindung im Stadtgebiet zu erwarten und ein Umlenken
der Kaufkraftströme u. a. aus Elmshorn nach Barmstedt. Zudem dürften weitere
Kaufkraftzuflüsse aus den Umlandgemeinden sowie durch Berufspendler*innen erzielt
werden.

Infolgedessen geht die Stadt Barmstedt kurz- bis mittelfristig von einer siedlungsstrukturellen
Integration des Planstandortes aus und dass landesplanerische Bedenken hinsichtlich der
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Vereinbarkeit des Planvorhabens mit den (siedlungsstrukturellen) Integrationsgebot vor dem
oben wiedergegebenen Hintergrund zurückgestellt werden können.

12.1.3. Bisheriges Verfahren

Der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 81 wurde ebenso wie jener zur 10.
Änderung des Flächennutzungsplans am 28.06.2022 durch die Stadtvertretung Barmstedt
gefasst.

Die 10. Änderung des Flächennutzungsplans und der Bebauungsplan Nr. 81 werden im
„klassischen“ 2-stufigen Planverfahren zeitlich parallel zueinander aufgestellt.

Es wurde das frühzeitige Beteiligungsverfahren nach § 4 Abs. 1 BauGB für beide Bauleitpläne
(=> 10. Änderung des F-Plans und Aufstellung des B-Plans Nr. 81) gemeinsam im Sinne eines
sogenannten Parallelverfahrens durchgeführt. Ferner wurden entsprechend § 2 Abs. 2 BauGB
die Nachbargemeinden beteiligt und es wurde die Landesplanung über die Fortführung der
Planung unterrichtet.

Eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wurde am 12.02.2024
durchgeführt.

Das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 81 für nachfolgende Planungsschritte
wurde mit „eigenständigen“ Unterlagen einschließlich eines Umweltberichtes als Teil der
Begründung fortgeführt.

Die Beteiligung gem. § 4 Abs. 2 und 3 Abs. 2 BauGB fand in der Zeit vom 31.07.2024 bis zum
02.09.2024 statt. Der Entwurf wurde daraufhin geändert, sodass eine erneute Beteiligung zu
den geänderten Planungsinhalten gemäß § 4a Abs. 3 BauGB durchgeführt wurde.

12.1.4. Kumulierende Vorhaben / Planungen
Grenzüberschreitender Charakter

Der Stadt Barmstedt liegen vor dem Hintergrund der in Kapitel 12.1.2 dargelegten
Standortbegründung / Flächenwahl, die auch Aussagen einer gutachtlich erstellten
Auswirkungsanalyse zur Neuansiedlung eines Lebensmittelmarktes in der Stadt Barmstedt
(CIMA 2023) beinhaltet, keine Angaben oder Hinweise auf kumulierend wirkende
Planvorhaben vor.

Einen grenzüberschreitenden Charakter weist die Planung nicht auf.

12.1.5. Landschaftspflegerische Belange in der Planung

Die Ausweisung von Bauflächen bzw. versiegelbaren Flächen und die Herstellung von
Abgrabungen oder Aufschüttungen bzw. Höhenangleichungen und die Herstellung sonstiger
baulicher Anlagen innerhalb des Plangeltungsbereiches wird gemäß § 8 LNatSchG i. V. m. §
14 BNatSchG grundsätzlich zu Eingriffen in Natur und Landschaft führen, da bauliche Anlagen
(Bauflächen einschließlich Nebenanlagen und Betriebsflächen, Ver- und Entsorgungsanlagen,
etc.) auf bisher baulich nicht genutzten Grundflächen hergestellt werden sollen.

Der Eingriff ist so weit wie möglich zu vermeiden (Ĕ Vermeidungsgebot). Nicht vermeidbare
Eingriffe sind zu minimieren (Ĕ Minimierungsgebot). Verbleibende Beeinträchtigungen sind
auszugleichen (Ĕ Kompensationsmaßnahmen).

Gemäß § 1a Abs. 3 BauGB ist ein Ausgleich nicht erforderlich, soweit die Eingriffe bereits vor
der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren. Dies gilt im vorliegenden
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Planungsfall für die Teilflächen im Bereich der künftigen Anbindungen an die Straße
„Knüppeldamm“ und an die „Lutzhorner Landstraße“.

Über die Belange des Naturschutzes im Bauleitplan ist nach § 18 Bundesnaturschutzgesetz
in Verbindung mit den §§ 1, 1a, 2 und 2a BauGB zu entscheiden.

Die „naturschutzrechtliche Eingriffsregelung“ wird durch eine qualifizierte Eingriffs- und
Ausgleichsbilanzierung in den Umweltbericht des Bebauungsplans Nr. 81 eingestellt. Für die
Ermittlung des Ausgleichserfordernisses wird der gemeinsame Runderlass des
Innenministeriums und des Ministeriums für Umwelt, Natur und Forsten Runderlass vom
09.12.2013 angewendet.

Für die Ebene des Flächennutzungsplans werden grundsätzliche Aussagen zu Möglichkeiten
der Vermeidung, Minimierung und Kompensation von zu erwartenden Eingriffen
aufgenommen.

Das Vorhaben entspricht folgenden Zielsetzungen des BNatSchG:

§ 1 (3) Nr. 5 BNatSchG:

„Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts
sind insbesondere […] wild lebende Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften
sowie ihre Biotope und Lebensstätten auch im Hinblick auf ihre jeweiligen Funktionen im
Naturhaushalt zu erhalten, […]“

§ 1 (4) Nr. 1 BNatSchG:

„Zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des
Erholungswertes von Natur und Landschaft sind insbesondere … Naturlandschaften,
Kulturlandschaften, auch mit ihren Kultur-, Bau- und Bodendenkmälern, vor
Verunstaltung, Zersiedelung und sonstigen Beeinträchtigungen zu bewahren, […]“

Zudem werden die artenschutzrechtlichen Belange gemäß § 44 BNatSchG in der Planung
beachtet durch entsprechende Betrachtungen in Verbindung mit den Schutzgütern „Pflanzen“
und „Tiere“.
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12.1.6. Umweltschutzziele aus einschlägigen Fachgesetzen und Fachplanungen

12.1.6.1. Fachplanungen

Landschaftsprogramm (1999):

Thema (L-Progr.) Bedeutung für die Bauleitplanung

o Karten 1, 3 und 4:
keine Darstellung

o Karte 2:
Lage in einem ausgedehnten Gebiet
mit besonderer Bedeutung für die
Bewahrung der Landschaft, ihrer
Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie
als Erholungsraum

o Neutral
es liegen keine übergeordneten
Zielsetzungen / Maßgaben vor

o Beachtung / Neutral
es sind im Plangebiet keine
hervorzuhebenden
Erholungseinrichtungen / -nutzungen
vorhanden. Erhebliche Beeinträchtigungen
der allgemeinen Erholungsfunktionen der
Straße „Knüppeldamm“, des Geh- und
Radwegs an der Lutzhorner Landstraße
und des Friedhofbereichs werden von der
Bebauung nicht ausgehen.

Landschaftsrahmenplan (Planungsraum III „neu“, Stand 2020):

Thema (LRP) Bedeutung für die Bauleitplanung

o Karte 1
Lage in einem
Trinkwassergewinnungsgebiet

o Karten 2 und 3
Keine Darstellungen

o Beachtung
es ist in besonderem Maße auf den
Schutz des Grundwassers zu achten

o Neutral
es liegen keine weiteren übergeordneten
Zielsetzungen / Maßgaben vor
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Landschaftsplan (Feststellung 2004):

Thema (LP) Bedeutung für die Bauleitplanung

o Darstellung als Fläche für die
Landwirtschaft
- Außerhalb der Flächen für eine 2.

Stufe für die Siedlungsentwicklung
- Kennzeichnung von Knicks im

Westen, Norden und Osten des
Plangebiets

o Beachtung
es erfolgt eine Nutzungsänderung
außerhalb der Flächen, die seinerzeit für
eine Siedlungsentwicklung vorgesehen
waren
Hinsichtlich der Knicks erfolgt eine aktuelle
örtliche Bestandsaufnahme, da in deren
Rahmen die in 2004 vorgenommene
Darstellung nicht bestätigt werden konnten
(s. Kapitel 12.2.2 „Schutzgut Pflanzen …“)

Die Stadt Barmstedt sieht abweichend von den in 2004 erfolgten Darstellungen eine bauliche
Entwicklung der Fläche vor wie es in Kapitel 12.1.1 beschrieben wurde vor dem Hintergrund
der in Kapitel 12.1.2 gegebenen Begründung zur Standortwahl. Die Stadt Barmstedt sieht trotz
des Fehlens einer Darstellung für die Siedlungsentwicklung im derzeit vorliegenden
Landschaftsplan kein Erfordernis zur Änderung / Fortschreibung des Landschaftsplans. Die im
Landschaftsplan dargestellten Knicks sind nicht vorhanden bzw. gänzlich anders platziert, so
dass die Darstellungen im Landschaftsplan nicht nachvollzogen werden können.

Es wird eine aktuelle Biotoptypenaufnahme in diese Bauleitplanungen zur Richtigstellung
aufgenommen.

Ferner sind abgesehen von der Überschreitung der ehemals vorgesehenen Grenze der
Siedlungsentwicklung keine Darstellungen enthalten, die der Entwicklung von
Baugrundstücken entgegenstehen würden. Zudem geht die Stadt Barmstedt vor dem
Hintergrund der B-Plan-Entwicklung auf Grundlage der 10. Änderung des
Flächennutzungsplans davon aus, dass alle umweltrelevanten Informationen im Rahmen der
B-Plan-Aufstellung zusammengetragen und ausgewertet werden, so dass über diese
Erkenntnisse hinaus durch die Fortschreibung des Landschaftsplans keine
entscheidungserheblichen Inhalte gewonnen würden.
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Landesentwicklungsplan (2021):

Thema (LEP) Bedeutung für die Bauleitplanung

o Barmstedt hat eine Funktion als
Unterzentrum inne bei Lage im 10-km-
Umkreis des Mittelzentrums Elmshorn
innerhalb des Ordnungsraums um die
Metropolregion Hamburg

o Lage in einem Entwicklungsraum für
Tourismus und Erholung

o Beachtung / positiv
Unterzentren kommt eine besondere
Bedeutung im ländlichen Raum zu und
stellen hier Schwerpunkte einer
ausgewogenen Entwicklung sowohl
hinsichtlich der Wohnbauentwicklung als
auch der Entwicklung von
Einzelhandelseinrichtungen dar.

o Neutral
Es sind keine Erholungsanlagen im
Plangebiet vorhanden; eine Betroffenheit
des Gebiets östlich der Lutzhorner
Landstraße ist nicht erkennbar

Regionalplan (Planungsraum I „alt“, Fortschreibung 1998):

Thema (RP) Bedeutung für die Bauleitplanung

o Kennzeichnung als Unterzentrum mit
einem baulich zusammenhängenden
Siedlungsgebiet, an dessen
nordwestlichem Rand das Plangebiet
liegt

o Gebiete mit besonderer Bedeutung für
den Grundwasserschutz nordwestlich
und nordöstlich der Stadt

o Beachtung / Positiv
Barmstedt kommt eine besondere
Bedeutung bezüglich der Entwicklung von
Bauflächen und somit auch für
Gemeinbedarfsflächen / -einrichtungen zu.

o Beachtung
von Nordosten reicht Schutzzone IIIA des
Wasserschutzgebietes Barmstedt bis nahe
an das Stadtgebiet und ergänzend sind
Trinkwassergewinnungsgebiete der Ebene
2 vorhanden. Durch die Planung bzw.
deren Umsetzung dürfen keine
Beeinträchtigungen oder erheblichen
Gefährdungen des Grundwassers
verursacht werden und sind nach
derzeitigem Kenntnisstand auch nicht zu
erwarten.

In Kapitel 12.1.2 wurde bereits auf die Stellungnahme des Ministeriums für Inneres,
Kommunales, Wohnen und Sport als Landesplanungsbehörde vom 15.11.2022 eingegangen
– somit wird hier auf das Kapitel 12.1.2 verwiesen. Eine abschließende landesplanerische
Stellungnahme wurde bisher noch nicht abgegeben.

Im Zuge der Neuaufstellung der Regionalpläne wurden 2020 zum Sachthema „Windenergie“
Pläne zur Darstellung von entsprechenden Vorranggebieten erstellt. Für Flächen im
Stadtgebiet Barmstedt bzw. in einer planungsrelevanten Nähe zum Plangebiet sind darin keine
WEA-Vorranggebiete dargestellt.
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Flächennutzungsplanung (2005):

Das Plangebiet liegt im bauplanungsrechtlichen Außenbereich der Stadt Barmstedt und ist im
rechtswirksamen Flächennutzungsplan bisher als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt
(vgl. nachstehende Abb.). Die Lutzhorner Landstraße ist als Verkehrsfläche dargestellt mit
einer Ortsdurchfahrtgrenze auf Höhe der gegenüberliegenden Einmündung der Straße „Am
Friedhof“.

Zur Einhaltung des Entwicklungsgebotes gemäß § 8 Abs. 2 BauGB erfolgt daher die 10.
Änderung des Flächennutzungsplans, um für die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 81 das
Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 BauGB einzuhalten.

Das Plangebiet ist ca. 1,334 ha groß und umfasst die Flurstücke 2/6 der Flur 2 und 112/9 tlw.
(Flur 6, Lutzhorner Landstraße) in der Gemarkung Barmstedt.

Unter Berücksichtigung der in Kapitel 12.1.1 genannten Ziele wird eine Darstellung als
Sondergebiet „Einzelhandel“ sowie einer Verkehrsfläche mit Kennzeichnung der vorerst (bis
zu einer angestrebten Verlegung der Ortsdurchfahrtsgrenze) weiterhin zu beachtenden
Anbauverbotszone vorgenommen.

Die im Flächennutzungsplan verzeichnete geplante örtliche oder überörtliche
Hauptverkehrsstraße (Ortsumgehungsstraße) ist nicht länger geplant bzw. nicht von der Stadt
Barmstedt angestrebt.

Abbildung 12 - Darstellung des Gebiets der 10. F-Plan-Änderung

(nördlich der ockerfarbenen Fläche)

im geltenden Flächennutzungsplan mit Einfügungen von Teilflächen der 3. und der 6. Änderung des F-Plans
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12.1.6.2. Fachgesetze

Für die Planung sind während des Planaufstellungsverfahrens folgende Fachgesetze
bedeutend:

Gesetz / Verordnung Bedeutung für die Bauleitplanung

o BauGB o Grundlage für die 10. F-Plan-Änderung und für die
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 81 sowie für die zu
treffenden Darstellungen und Festsetzungen zur Sicherung
einer
städtebaulich geordneten Entwicklung

o Anpassung der kommunalen Planung an die
Ziele der Raumordnung und Landesplanung auch im
Hinblick auf den Landesentwicklungsplan (LEP) und den
Regionalplan, Planungsraum I „alt“

o BauNVO o Festlegung und Gliederung des Plangebietes nach der
allgemeinen bzw. der besonderen Art und dem Maß der
baulichen Nutzung

o LBO o Grundlage für örtliche Bauvorschriften nach § 86 zur
äußeren Gestaltung baulicher Anlagen zur Sicherung bzw.
Neuherstellung des Orts- und Landschaftsbildes

o BNatSchG o Grundlage für das LNatSchG; bezüglich der speziellen
planerischen Belange wird auf das LNatSchG Bezug
genommen (s. u.)

o § 1 beschreibt die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege

o §§ 14 bis 17 beinhalten Aussagen zur Eingriffs- und
Ausgleichs-Regelung

o § 18 beschreibt das Verhältnis zum Baurecht
o § 30 listet gesetzlich geschützte Biotope auf
o § 39 beinhaltet Regelungen zur Gehölzpflege mit Fristen für

Arbeiten an Gehölzen
o § 44 in Verbindung mit § 7:

Beachtung von Vorkommen besonders und streng
geschützter Arten

o BNatSchGuaÄndG o Art. 1 Ziffer 1 b): es wird „§ 41a Schutz von Tieren und
Pflanzen vor nachteiligen Auswirkungen von
Beleuchtungen" zukünftig in das BNatSchG eingefügt

o LNatSchG o §§ 8 bis 11 beinhalten mit jeweiliger Bezugnahme auf das
BNatSchG Grundaussagen zur Eingriffsregelung

o § 21 listet gesetzlich geschützte Biotope auf

o Verhältnis der
naturschutzrechtlichen
Eingriffsregelung zum
Baurecht
(Erlass vom
09.12.2013)

o Darlegung der Grundlagen für die Anwendung der
Eingriffsregelung
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o Durchführungsbestimmungen
zum Knickschutz (Erlass
MELUR vom 20.01.2017)

o Darlegung der Grundlagen für die Beachtung von
Großbäumen und Rahmen der Eingriffs-Bilanzierung
und Kompensation

o Biotopverordnung vom
13.05.2019

o Erfassung der vorhandenen Biotope / Strukturen im
Rahmen der Biotoptypenkartierung

o BBodSchG o Findet Anwendung, sofern „... 9. Vorschriften
des Bauplanungs- und Bauordnungsrechts, ...
Einwirkungen auf den Boden nicht regeln.“
(§ 1 Abs. 1 BBodSchG)

o Prüfung und Bewertung des Wirkungspfads direkter
Kontakt Boden-Mensch

o BBodSchV o § 4 Angaben zu Vorsorgeanforderungen
o §§ 6 – 8: Vorsorgeanforderungen für das Auf- und

Einbringen von Materialien auf oder in den Boden
o §§ 10 – 13: Erforderlichkeit von Untersuchungen,

auch für orientierende und detaillierte
Untersuchungen

o LWG o Klärung der Frage, ob Gewässer vorhanden bzw.
betroffen sind und wie die Ableitung von
Oberflächenwasser erfolgen soll

o A-RW 1
(Hrsg. LLUR-SH 2019)

o Wasserrechtliche Anforderungen zum Umgang mit
Regenwasser in Schleswig-Holstein Teil 1:
Mengenbewirtschaftung

o Denkmalschutzgesetz o Beachtung des archäologischen Interessengebietes
und ggf. vorkommender Kulturdenkmale

o DIN 18005
„Schallschutz im Städtebau“

o RLS-90 i. V.
mit der 16.BImSchV

o TA Lärm

o Sicherung der allgemeinen Anforderungen an
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse innerhalb
des Plangebiets gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB als
Bezug zu Gewerbelärm und zu Verkehrslärm

o RASt 06 „Richtlinien für die
Anlage von Stadtstraßen“

o Beachtung bei der Anlage und Herrichtung
von Erschließungsstraßen bzw. Anbindung
an Erschließungsstraßen

o EWKG
„Energiewende- und
Klimaschutzgesetz
Schleswig-Holstein“

o Beachtung zur Berücksichtigung von
Klimaschutzzielen sowie eines rechtlichen Rahmens
für Energiewende-, Klimaschutz- und
Klimaanpassungsmaßnahmen
z.B. zur Nutzung erneuerbarer Energien und
Installation von Photovoltaikanlagen
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12.2. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen

12.2.1. Schutzgut Mensch

Der wesentliche Teil des Plangebiets selbst wurde bisher landwirtschaftlich als Acker genutzt
und ist im Osten durch die „Lutzhorner Landstraße“ und südöstlich davon liegende
Wohnbebauungen begrenzt. Im Norden verläuft die Straße „Knüppeldamm“ als Zufahrt zu
einem Baumschulbetrieb. Nördlich des Plangebiets besteht die Gaststätte „Zum Landkrug“,
südlich des Plangebiets liegt ein Wohnhaus und östlich der Lutzhorner Landstraße ist ein
Friedhof vorhanden. Die Stadt Barmstedt plant, nördlich des Friedhofs ein Gewerbegebiet zu
entwickeln und für eine Fläche etwas südlich vom Plangebiet abgesetzt wird der Bau einer
Feuerwehrstation und Polizeiwache auf Grundlage des B-Plans Nr. 78 angestrebt (s. auch
Abbildung in Kapitel 12.1.6 zum „Flächennutzungsplan“). Südlich des Plangebietes und
nördlich der Gemeinbedarfsfläche Feuerwehr (Bebauungsplan Nr. 78) sollen in Zukunft
Wohnbebauung / gemischte Bebauung und/oder Flächen für das technische Hilfswerk
entwickelt werden.

Zur Beurteilung der insbesondere durch die „Lutzhorner Landstraße“ auf das Plangebiet
wirkenden (Verkehrs-)Geräuschimmissionen einerseits und andererseits zur Bewertung des
B-Plan-induzierten Lärms auf bestehende und daher zu schützende Wohn- und Arbeitsstätten
wurde eine schalltechnische Untersuchung bzw. Schallprognose erstellt (LAIRM Consult
GmbH 2023).

Die maßgebenden schutzbedürftigen Bebauungen befinden sich in folgenden Bereichen:

¶ Wohnnutzungen östlich der Lutzhorner Landstraße (Immissionsorte IO 1 und IO 5):
Das Grundstück Haus-Nr. 32 liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 6 und
ist als allgemeines Wohngebiet (WA) ausgewiesen. Das Grundstück Lutzhorner
Landstraße 34 (IO 1) befindet sich in der direkten Nachbarschaft zum Bebauungsplan
Nr. 6 der Stadt Barmstedt.
Aufgrund der tatsächlichen
Nutzung und der
Nachbarschaft wird von
einem Schutzanspruch
ausgegangen, der mit
einem allgemeinen
Wohngebiet (WA)
vergleichbar ist.

¶ Wohnbebauung südlich,
westlich und nördlich des
Plangeltungsbereiches
(Immissionsorte IO 2 bis 4):
Diese Grundstücke
befinden sich in Einzellage
zwischen
landwirtschaftlichen
Flächen. Für diese
Bereiche existiert kein
rechtskräftiger
Bebauungsplan. Aufgrund
der Lage und der
vorhandenen örtlichen
Situation / Nutzungen wird
von einem Schutzanspruch

Abbildung 13 - Lage der Immissionsorte am
Plangeltungsbereich

Quelle: LAIRM Consult GmbH 2023
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ausgegangen, der mit einem Mischgebiet (MI) vergleichbar ist.

Gewerbebetriebe und / oder landwirtschaftliche Betriebe mit einer
immissionsschutzrechtlichen Relevanz für die Planung sind nicht bekannt.

Auch ist nicht bekannt, dass in einer planungsrelevanten Nähe ein sogenannter Störfallbetrieb
liegt, der auf ein schutzbedürftiges Objekt nach § 50 BImSchG wirken könnte.

Im oder am Plangeltungsbereich sind keine Erholungsanlagen vorhanden.

Bewertung:

Grundsätzlich sind folgende Lärmimmissionsgrenzwerte innerhalb der nah gelegenen
Allgemeinen Wohngebiete (südöstlich des Plangebiets), innerhalb von Bebauungen mit dem
Schutzanspruch entsprechend eines Mischgebiets und auf Friedhöfen als maßgebliche Lärm-
Immissionsorte einzuhalten und innerhalb des Plangeltungsbereichs nach derzeitiger Kenntnis
Lärm-Orientierungswerte entsprechend einem Gewerbegebiet zu beachten und Lärm-
Immissionsgrenzwerte einzuhalten:

Tabelle 1 - Lärm-Orientierungswerte nach DIN 18005 Teil 1, Beiblatt 1
Quelle: LAIRM Consult GmbH 2023
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Tabelle 2 - Lärm-Immissionsgrenzwerte nach Verkehrslärmschutzverordnung
Quelle: LAIRM Consult GmbH 2023

Nr. Gebietsnutzung
Immissionsgrenzwerte

tags nachts

dB(A)

1 Krankenhäuser, Schulen, Kurheime und Altenheime 57 47

2 reine und allgemeine Wohngebiete und Kleinsiedlungsgebiete 59 49

3 Kerngebiete, Dorfgebiete und Mischgebiete 64 54

4 Gewerbegebiete 69 59

Gewerbelärm

Für die von LAIRM Consult GmbH (2023) zugrunde gelegte Planung und Betriebsannahmen
zu Öffnungszeiten des Einzelhandelsbetriebs, zu Kunden- und Mitarbeiterverkehren,
Lieferverkehren, Lkw-Typen und Entsorgungsverkehren sowie haustechnischen Anlagen des
geplanten Einzelhandelsmarktes wurden durch LAIRM Consult GmbH (2023) folgende zu
erwartende Lärmimmissionen prognostiziert:

¶ Tagesabschnitt (6:00 bis 22:00 Uhr):
Am Immissionsort IO 1 errechnen sich Beurteilungspegel von bis zu 55 dB(A), somit
wird der Orientierungswert für allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) tags eingehalten.

An den Immissionsorten IO 2 bis IO 4.2 erreichen die Beurteilungspegel bis zu 60
dB(A), somit wird der Orientierungswert für Mischgebiete von 60 dB(A) tags ebenfalls
eingehalten.

Auf dem Friedhofsgelände ergeben sich Beurteilungspegel von bis zu 56 dB(A).
Allerdings liegen die Beurteilungspegel auf dem nächstgelegenen Weg bei bis zu 54
dB(A). Somit wird der Orientierungswert für Friedhöfe von 55 dB(A) überwiegend
eingehalten. In dem Bereich, wo die Beurteilungspegel oberhalb des
Orientierungswertes liegen, befinden sich keine Gräber und Wege, sondern ein
Pflanzstreifen mit Büschen und Bäumen und somit kein Aufenthaltsbereich. Insgesamt
ist der Schutz des Friedhofs in seinen Aufenthaltsbereichen somit sichergestellt.

¶ Nachtabschnitt (lauteste volle Stunde zwischen 22:00 und 6:00 Uhr):
Am Immissionsort IO 1 liegen die Beurteilungspegel bei bis zu 28 dB(A), somit wird der
Orientierungswert für allgemeine Wohngebiete von 40 dB(A) nachts eingehalten.

An den Immissionsorten IO 2 bis IO 4.2 ergeben sich Beurteilungspegel bis zu 38
dB(A), somit wird der Orientierungswert für Mischgebiete von 45 dB(A) nachts
eingehalten.

Auf dem Friedhof erreichen die Beurteilungspegel bis zu 29 dB(A), somit liegen die
Beurteilungspegel deutlich unterhalb des Orientierungswertes für Friedhöfe von 55
dB(A) nachts.

Insgesamt ist festzustellen, dass die Anforderungen der DIN 18005 sowohl tags als auch
nachts erfüllt werden. Auch bezüglich der Lärmspitzenpegel werden im vorliegenden Fall die
Mindestabstände zu allen benachbarten Nutzungen eingehalten, sodass dem
Spitzenpegelkriterium der TA Lärm tags entsprochen wird. Nachts sind keine Geräuschspitzen
zu erwarten, da im Nachtzeitraum ausschließlich die haustechnischen Anlagen betrieben
werden.
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Verkehrslärm

In der schalltechnischen Untersuchung (LAIRM Consult GmbH 2023) wurde die Lutzhorner
Landstraße als maßgebliche Lärmquelle berücksichtigt. Für den B-Plan-induzierten
Zusatzverkehr wurde anhand der Ansätze des Gewerbelärms eine Abschätzung
vorgenommen.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass im Prognose-Planfall die Orientierungswerte an
allen Immissionsorten überschritten werden. Teilweise werden auch die jeweiligen
Immissionsgrenzwerte überschritten. Die Anhaltswerte der Gesundheitsgefährdung von 70
dB(A) tags und 60 dB(A) nachts werden nicht erreicht.

Tabelle 3 - Berechnete Beurteilungspegel aus Straßenverkehrslärm
Quelle: LAIRM Consult GmbH 2023

Für die straßennahe Bebauung, an denen durch den B-Plan-induzierten Zusatzverkehr die
Immissionsgrenzwerte überschritten werden und die Zunahmen oberhalb von 3 dB(A) liegen,
ist eine Prüfung und Umsetzung von Lärmschutzmaßnahmen in Anlehnung an die
Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) erforderlich zur Lösung des durch die
vorliegende Planung hervorgerufenen Konflikts.

Die Stadt Barmstedt geht davon aus, dass durch die Planung zur Bereitstellung von Flächen
für ein sonstiges Sondergebiet „Einzelhandel“ mit zugeordneten Stellplatzflächen und Flächen
für Nebenanlagen eine insgesamt immissionsschutzrechtlich verträgliche Situation hinsichtlich
der unterschiedlichen Nutzungsarten gesichert werden kann, indem das geplante
Einzelhandelsgebäude in den westlichen Bereich des Plangeltungsbereichs platziert wird.
Durch diese Festsetzungen sollen an allen Lärm-Immissionsorten gesunde Wohn- und
Arbeitsverhältnisse gegeben sein.

Sonstige Emissionen / Immissionen:

Das Plangebiet grenzt westlich an eine Baumschule an. Die aus einer ordnungsgemäßen
landwirtschaftlichen Nutzung im Allgemeinen möglichen / resultierenden Immissionen (Lärm,
Staub und Gerüche) können nicht ausgeschlossen werden und können zeitlich begrenzt auf
das Plangebiet einwirken. Sie sind als ortsüblich hinzunehmen. Sie stellen keine erhebliche
Belästigung dar.

Weitere Immissionsarten und relevante Besonderheiten der klimatischen und der
lufthygienischen Situation sind für die Beurteilung des Planvorhabens nach Kenntnis der Stadt
Barmstedt nicht bekannt und werden daher nicht vertiefend betrachtet.
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Erholungsnutzungen:

Das Plangebiet selbst weist eine allgemeine Bedeutung für die Erholungsnutzung auf, da die
Flächen zwar einsehbar, aber nicht öffentlich zugänglich sind.

Es ist nicht erkennbar, dass durch die Entwicklung des Sondergebiets „Einzelhandel“ eine
Freizeitnutzung in relevanter Weise betroffen sein könnte, auch wenn während des begrenzten
Zeitraums einer Planrealisierung vereinzelte Störungen der Straßen „Knüppeldamm“, die
keine Durchfahrtmöglichkeiten bietet, und „Lutzhorner Landstraße“ in ihrer Funktion als
Freizeitrouten nicht auszuschließen sein werden.

Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Kompensation:

Zur Sicherung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse sind die Lärm-Orientierungswerte
nach DIN 18005 Teil 1, Beiblatt 1, und die Lärm-Immissionsgrenzwerte nach § 2 Absatz 1 der
16. BImSchV – Verkehrslärmschutzverordnung – einzuhalten.

Seitens der gutachterlich erstellten schalltechnischen Untersuchung (LAIRM Consult GmbH
2023) wurde mit Blick auf den Gewerbelärm festgestellt, dass insgesamt die
Orientierungswerte der DIN 18005 sowohl tags als auch nachts in allen Bereichen und
Immissionsorten eingehalten werden. Unter Berücksichtigung der vom Gutachterbüro
benannten Ansätze / Planungsannahmen ist die geplante Nutzung innerhalb des
Plangeltungsbereiches immissionsschutzrechtlich mit der Nachbarschaft verträglich.

Aus dem B-Plan-induzierten Zusatzverkehr ergeben sich im Prognose-Planfall
Überschreitungen der Orientierungswerte an allen Immissionsorten und teilweise
Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte tags und nachts. Zum Schutz der Büronutzung
ist bei Neu-, Um- und Ausbau sowie bei Nutzungsänderungen im jeweiligen
Baugenehmigungsverfahren der Schallschutz gegen Außenlärm (Gegenstand der
bautechnischen Nachweise) nach der DIN 4109 Teil 1 und Teil 2 (Ausgabe 01/2018)
nachzuweisen.

Abbildung 14 - Verkehrslärm-Beurteilungspegel tags,
Höhe 4 m
Quelle: LAIRM Consult GmbH 2023

Abbildung 15 - Verkehrslärm-Beurteilungspegel
nachts, Höhe 4 m
Quelle: LAIRM Consult GmbH 2023
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Aufgrund der Gebäudelage im Westen des Plangeltungsbereichs werden nach Auffassung der
Stadt Barmstedt auf Grundlage der gutachterlichen Ergebnisse von LAIRM Consult GmbH
(2023) an allen Lärm-Immissionsorten gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gegeben sein.

Sonstige Emissionen / Immissionen:

Da keine sonstigen planungsrelevanten Immissionen von der Stadt erwartet werden und
mittels der eingegangenen Stellungnahme aus den durchgeführten Beteiligungen nicht
bekannt gemacht worden sind, werden keine weiteren Maßnahmen festgesetzt.

Bezüglich etwaiger Lichtemissionen werden die Maßgaben des BNatSchGuaÄndG bzw. des
zukünftigen § 41a BNatSchG einzuhalten sein, jeweils nach der zum Zeitpunkt der einzelnen
Vorhabengenehmigung bzw. Lichtinstallation geltenden Bestimmung.

Erholungsnutzung:

Entsprechend den Ergebnissen einer „Verkehrstechnischen Untersuchung“ (Ing.-gem. Reese
+ Wulf GmbH, 2024b) Planung der Stadt Barmstedt werden separate Geh- und Radwege auf
der Westseite in Richtung Stadtzentrum vorgesehen und der vorhandene östliche Gehweg
beleibt erhalten.

In Hinblick auf Erholungsnutzungen oder Erholungsfunktionen werden keine weiteren
Maßnahmen erforderlich, da hier Verbesserungen für Radfahrer und Fußgänger und keine
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten sind.
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12.2.2. Schutzgut Pflanzen einschließlich der biologischen Vielfalt

Der Plangeltungsbereich wurde am 20.04.2023 durch das Büro Günther & Pollok
Landschaftsplanung, Itzehoe, kartiert in Hinblick auf die vorkommenden Biotoptypen unter
Beachtung des geltenden LNatSchG und des BNatSchG. Ergänzende Informationen der
Unteren Naturschutzbehörde zu einem Knick wurden aufgenommen. Aufgrund der klar
erkennbaren Strukturen und Nutzungen ist nicht erkennbar, dass jahreszeitlich bedingte
Defizite bzgl. der Biotoptypenansprache bestehen. Es wurden die nachfolgend benannten
Biotoptypen festgestellt:

Acker
Lage: Flurstück 2/6
sowie nordwestlich des Knüppeldamms
gelegene Fläche

Es handelt sich um intensiv ackerbaulich
genutzte Flächen, auf denen sich
aufgrund der wiederholten Umbrüche
keine ökologisch hochwertigen Biotope
entwickeln konnten.

Bäume und sonstige Gehölze am „Knüppeldamm“ (Nordseite)
Die nachfolgend dargestellten Bäume und Gehölze wurden entlang der nördlichen Seite
des Knüppeldamms erfasst, in der Abfolge von Westen nach Osten:

- 1 Eiche (Stammʬ ca. 0,95 m, Kronenʬ ca. 18 m)
- 1 Eiche (Stammʬ ca. 0,9 m, Kronenʬ ca. 18 m)
- Ebenerdige Strauchreihe zwischen den Eichen; diese war im Winter vor der

Ortsbegehung auf den Stock gesetzt worden
- Hochgewachsene Hecke vorwiegend aus Hainbuchen am Gartenbereich der

Bestandsbebauung „Zum Landkrog“
(s. Foto rechts)

- Schnitthecke vorwiegend aus Buchen
am Gartenbereich der
Bestandsbebauung „Zum Landkrog“

- 1 Buche (Stammʬ ca. 0,6 m, Kronenʬ
ca. 14 m) auf Grundstück der
Bestandsbebauung „Zum Landkrog“

Die beiden o. g. Eichen und die Buche sind orts- bzw. landschaftsbildprägend (s.
Hinweispfeile in nachfolgendem Luftbild).

Für den Gehölzbestand an der Plangebietsgrenze (außerhalb) zu dem nordwestlich
gelegenen Flurstück 226 / westlich dessen Grenze zu Flurstück 225 (beide Flur 3) hat die
Untere Naturschutzbehörde in ihrer Stellungnahme vom 14.01.2025 mit Ergänzung vom
16.01.2025 mitgeteilt, dass es sich um ein gesetzlich geschütztes Biotop nach § 30
BNatSchG i.V.m. § 21 LNatSchG „Feldhecke“ mit der Biotopnummer: 325505960-1007
handelt – s. orangene Linie in nachfolgender Abbildung:
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Die Sträucher zwischen den großen Eichen und den Eichen an der Wegnordseite sind als
Knick im Sinne des § 21 Abs. 1 Nr. 4 zu bewerten.

Die Hecken am Rand der Bestandsbebauung „Zum Landkrog“ sind hingegen keine Knicks,
da sie aus gestalterischen Gründen angelegt worden sind, wobei der westliche Abschnitt
infolge einer ausgebliebenen Pflege „durchgewachsen“ ist.

Eiche Std. ca. 0,95

Eiche Std. ca. 0,9

Buche Std. ca. 0,6
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Baum an der Ostseite / an Lutzhorner
Landstraße

Lage:
Ostseite des Plangebiets bzw. Westseite
der Lutzhorner Landstraße

Es handelt sich um eine Hainbuche
(Stammʬ ca. 0,2 m, Kronenʬ ca. 6 m).
Weitere Gehölze sind hier nicht
vorhanden.

Gehölze am Friedhof Lage: östlich der Lutzhorner Landstraße

Es handelt sich um einen mehrreihigen
Gehölzstreifen aus Bäumen (viele
Buchen mit Stammdurchmessern bis ca.
0,8 m) und Sträuchern als Teil der
Einfassung des Friedhofs.

Der Baumbestand ist orts- bzw.
landschaftsbildprägend.

Bäume und sonstige Gehölze an der Südseite des Plangebiets
Die nachfolgend dargestellten Bäume und Gehölze wurden entlang der südlichen Seite
des Plangebiets entlang eines Gartengrundstücks erfasst, in der Abfolge von Westen nach
Osten:

- Schnitthecke vorwiegend aus Buche (zzgl. einigen Ilex und wenigen anderen Arten)
auf ganzer Strecke mit Höhen zwischen ca. 1,5 m und 2 m

- 1 Apfel (Stammʬ ca. 0,3 m, Kronenʬ ca. 6 m)
- 1 Apfel (Stammʬ ca. 0,4 m, Kronenʬ ca. 8 m)
- 1 Apfel (Stammʬ ca. 0,4 m, Kronenʬ ca. 8 m)
- 1 Apfel (Stammʬ ca. 0,35 m, Kronenʬ ca. 8 m)
- 1 Buche (Stammʬ ca. 0,8 m, Kronenʬ ca. 18 m)
- 1 Apfel (Stammʬ ca. 0,45 m, Kronenʬ ca. 8 m)

Die große Buche ist orts- bzw. landschaftsbildprägend (s. gelber Pfeil in Abb.).


























































































































